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Herzlich Willkommen in der Stadt Lengerich

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

„Schaffe, schaffe, Häusle baue!“ 
nach dieser Devise erfüllen sich vie
le Bauherrinnen und Bauherren ih
ren Traum vom eigenen Heim. Da
mit dieser Traum nicht zum Alb
traum wird, haben wir in der Ihnen 
vorliegenden Baubroschüre eine 
Viel zahl von Informationen rund 
ums Bauen und Sanieren zusam
men gestellt.

Neben den wichtigsten planungs 
und bauordnungsrechtlichen Vor
schriften  ist der Bereich des ener
giebewussten Bauens ein wesentli
cher Schwerpunkt in der Broschüre. 
Die Themen hierzu sind: „Lengerich 
baut …. energiebewusst im Neubau, 
…. energiebewusst bei der Moderni
sierung  und …. energiebewusst mit 
Photovoltaik und Solarthermie“.

Die Stadt Lengerich sieht sich in der 
gleichen Verantwortung wie der 
private Bauherr und setzt ebenfalls 
auf Energieeffizienz in allen kom
munalen Handlungsbereichen. Mit 
den erreichten Kosteneinsparun
gen und der Auszeichnung mit dem 
„European Energy Award“ tragen 
nun die vielen Maßnahmen, wie z.B. 
Energieeinsparungen bei städti
schen Gebäuden, Photovoltaikanla
gen und Energieberatung u.v.m., 
Früchte.

Selbstverständlich kann diese Infor
mationsbroschüre keine individuel
le Beratung ersetzen. Der Fach
dienst Bauen, Planen und Umwelt 
der Stadt Lengerich steht Ihnen 
daher mit fachlichem Wissen gerne 
zur Seite.

Viele Tipps können Sie auch auf der 
jährlich im Februar stattfindenden 
Baumesse „Klasse Klima“ in der 
GemptHalle erhalten.

Mein Dank gilt allen Unternehmen, 
die durch ihre Anzeigenschaltung 
an der Realisierung der Baubro
schüre mitgewirkt haben.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Traum 
vom Eigenheim wahr wird.

Ihr Bürgermeister
Friedrich Prigge
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TEIL I

„Lengerich baut…“
Neubauplanung oder  
Altbausanierung?

Diese Frage sollten Sie zunächst für 
sich klären, denn erst danach kann 
die richtige Planungsphase begin
nen. Erkundigen Sie sich genau 
über die Situation in Ihrem Wunsch
stadtteil in Lengerich: Vielleicht 
wur de gerade ein neues Baugebiet 
ausgewiesen oder es existieren wo
möglich attraktive Altbauten! 

Beide Arten der Eigenheimbeschaf
fung eröffnen interessante Mög
lichkeiten und bieten jeweils eigene 
Vorteile: 

Beim Kauf eines Hauses profitiert 
der zukünftige Besitzer vor allem 
von der bestehenden Struktur. 
Denn nicht nur das Haus selbst ist 
schon vorhanden, sondern auch 
Garten und Umgebung sind meist 
schon gut bewachsen, zudem be
steht im Normalfall eine recht gute 
soziale, verkehrliche und techni
sche Infrastruktur. Einschränkun
gen ergeben sich in der gestalteri
schen Freiheit bedingt durch das 
schon vorhandene Haus und ggf. 
eines Bebauungsplanes bzw. dem 
geltenden Recht. 

Mit Hilfe von in
novativen Me 
tho den des Um
baus können Sie 
aber auch ei  nen 
Alt bau nach Ih
ren Vor stel lun  
gen um  ge stal
ten und mo   der 
ni  sie ren! 

Entscheiden Sie sich dagegen für ei
nen Neubau, liegt der Vorteil im ei
genen Gestaltungsspielraum. Sie 
können das Haus von Grund auf 
nach Ihrer persönlichen Vorstellung 
planen. 

Begrenzt werden Sie nur durch gel
tende Gesetze, Festsetzungen eines 
vorhandenen Bebauungsplanes so
wie Ihren eigenen Geldbeutel. 

Bei Nutzung neuester technischer 
Er run genschaften und Baustoffe ver
spricht ein neues Haus besonders 
hohe Qualität.

Planung als erster Schritt 
zur Realisierung

Ist die erste Entscheidung gefallen, 
können Sie sich der spannenden 
Aufgabe des Planens zuwenden. 
Ratsam ist es, bereits bei diesem 
Schritt die Unterstützung durch Ex
perten und Fachleute einzuholen. 

Nachfolgend werden die wichtigs
ten Planungsphasen der Neubau
planung sowie bei baulichen Verän
derungen bereits bestehender Häu
ser aufgezeigt und erläutert.

„L
en

g
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Neubauplanung und bauliche Veränderung

Planungsphasen Zu erledigen Zuständig Ansprechpartner

1. Vorplanung Baugrundstücke Diverse LGE, Immobilienmakler, Immobi
lienabteilung der Kreditinstitute

Baumöglichkeit auf dem 
Grundstück

Stadt Lengerich/ 
Baugenehmigungs
behörde 

FD Bauen, Planen und Umwelt, 
Bauaufsichtsamt des Kreises Stein
furt

Unabhängige Energie
beratung im Neubau

Stadt Lengerich FD Bauen, Planen und Umwelt

Finanzierung Hausbanken Diverse

Erschließung Stadt Lengerich/ 
Versorgungsträger

FD Bauen, Planen und Umwelt, 
Stadtentwässerung Lengerich und FD 
Straßenbau, Stadtwerke Lengerich, 
Wasserversorgungsverband Tecklen
burger Land und Deutsche Telekom

2. Kosten Grundstückserwerb Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte

Gutachterausschuss für Grundstücks
werte des Kreises Steinfurt

Erschließungs und An
schlussbeiträge

Stadt Lengerich/ 
Versorgungsträger

FD Bauen, Planen und Umwelt, 
Stadtentwässerung Lengerich, 
Stadtwerke Lengerich, Wasserversor
gungsverband Tecklenburger Land 
und Deutsche Telekom

Notarkosten Notare Diverse

Grunderwerbsteuer Finanzamt Finanzamt Ibbenbüren

Vermessungsgebühren ÖbVI Diverse

Kosten für Architekt bzw. 
Bauvorlagenberechtigten

Architekt bzw. Bau
vorlagenberechtigte

Diverse

Baugenehmigungs 
gebühren

Baugenehmigungs
behörde

Bauaufsichtsamt des Kreises  
Steinfurt

3.   Fördermög-
lichkeiten

Wohnungsbauförderung Wohnungsbau
förderung

Wohnbauförderung des Kreises 
Steinfurt

Fördermittel für energie 
sparendes Bauen

KFW, BAFA,  
Hausbanken

Diverse

Denkmalfördermittel Untere Denkmal
behörde

FD Bauen, Planen und Umwelt  
 Untere Denkmalbehörde 

4.  Planung  
des Bau-
vorhabens

Entwurf (ggf. Bauvoranfra
ge) und Genehmigungsplan

Bauvorlagenberech
tigte, Architekt

Diverse

Bauantrag/Genehmigungs
freistellung

Bauvorlagenberech
tigte, Architekt

Diverse

Versorgung Versorgungsträger Stadtwerke Lengerich, Wasserversor
gungsverband Tecklenburger Land 
und Deutsche Telekom

Entsorgung Stadt Lengerich Stadtentwässerung Lengerich

5.  Bauaus-
führung/ 
Bau beendi-
gung

Baubeginn Baugenehmigungs
behörde

Bauaufsichtsamt des Kreises  
Steinfurt

Abnahme/Anzeige Baugenehmigungs
behörde

Bauaufsichtsamt des Kreises  
Steinfurt

Gebäudeeinmessung Katasteramt oder
ÖbVI

Katasteramt Steinfurt, Diverse

Die  gelb umrandeten  Punkte der Planungsphasen sind nur bei der Neuplanung zu beachten.
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1. Vorplanung

1.1. Baugrundstücke

Die Suche nach einem geeigneten 
Grundstück für einen kompletten 
Neubau erfolgt üblicherweise auf 
dem freien Immobilienmarkt, z.B. 
über das Internet oder mit Hilfe von 
Immobilienmaklern.

Zusätzlich bietet die Lengericher 
Grundstücks- und Erschließungs-
gesellschaft mbH (LGE) städti
sche Baugrundstücke an.

Exkurs: Baurecht

Das öffentliche Baurecht ist in zahl
reichen Gesetzen, Verordnungen 
und Richtlinien verankert, welche 
vielfach ineinander greifen. Die 
wichtigsten Säulen des Baurechts 
bilden das private und das öffentli
che Baurecht (siehe Grafik unten). 
Das private Baurecht regelt Strei
tigkeiten hauptsächlich durch das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), 
Nachbarrechtsgesetz sowie Bau
vertragsrecht.

Das öffentliche Baurecht ist im We
sentlichen unterteilt in das Baupla
nungsrecht und Bauordnungsrecht.

Das Bauplanungsrecht bestimmt 
„Wo“ und „Was“ gebaut werden 
darf. Geregelt ist dies im Baugesetz
buch (BauGB) in Verbindung mit 
der Baunutzungsverordnung (Bau 
NVO).

Das Bauordnungsrecht regelt „Wie“ 
auf dem Grundstück gebaut werden 
darf. Maßgeblich ist dafür die Bau
ordnung für das Land Nordrhein
Westfalen (BauO NRW).

Ein Bauvorhaben kann nur dann ge
nehmigt werden, wenn es sowohl 
mit dem Bauplanungs sowie mit 
dem Bauordnungsrecht überein
stimmt. 

Bauplanungsrecht der Kommune

Die vorbereitende und verbindliche 
Bauleitplanung ist das zentrale städ
tebauliche Gestaltungselement der 
Kommunen. 

Die Aufgabe der Bauleitplanung ist 
es, eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung und eine sozialgerech
te Bodennutzung zu gewährleisten 
sowie einen Beitrag zur Sicherung 
einer menschenwürdigen Umwelt und 
zum Schutz sowie zur Entwicklung 
der Lebensgrundlagen zu leisten.

Die vorbereitende Bauleitplanung, 
die im Flächennutzungsplan ihren 
Ausdruck findet, und die verbindli
che Bauleitplanung, die sich in den 
Bebauungsplänen niederschlägt, ob
liegen der Planungshoheit der Kom
munen. 

Das heißt, der Rat der Stadt Lenge
rich ist zuständig für die Aufstel
lung, Änderung bzw. Ergänzung der 
Flächennutzungs und Bebauungs
pläne.

 

Baurecht 

Privates Baurecht 
Öffentliches 

Baurecht 

Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB)  
insbesondere § 903ff 

Nachbarrechtsgesetz 
(NachbG NRW)  

Bauvertragsrecht 

Bauplanungsrecht 
- Vorbereitende und 

verbindliche 
Bauleitplanung - 

Bauordnungsrecht 
(Kreis Steinfurt) 

Gewährleistung einer 
städtebaulich geordneten

Entwicklung 

Vermeidung von 
Gefahrenpotentialen, 

Baugestaltung 

Baugenehmigung 

Mit dieser Rechtsmaterie beschäftigen sich 
das Baugesetzbuch, die Baunutzungsverord-

nung und die Bauordnung.
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Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan stellt in 
Grundzügen für einen Planungszeit
raum von ca. 15 bis 20 Jahren die 
beabsichtigte städtebauliche Ent
wicklung der Bodennutzung, wie 
z.B. Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Er
holung, Landwirtschaft und Ge
meinbedarf, für das gesamte Ge
meindegebiet dar.

Er ist eine verbindliche Vorgabe für 
die Behörde, schafft jedoch kein 
Baurecht für den Grundstücksei
gentümer. Dies geschieht u.a. durch 
die Aufstellung von Bebauungsplä
nen, deren Inhalt aus dem Flächen
nutzungsplan zu entwickeln ist.

Bebauungsplan
Die verbindliche Bauleitplanung 
(der Bebauungsplan) schafft die 
bau planungsrechtlichen Vorausset
zungen für die konkrete Grundstücks
bebauung und hat somit unmittel
bare Auswirkung auf die Grund
stückseigentümer. 

Der Bebauungsplan enthält bei
spiels weise rechtsverbindliche Fest 
setzungen 

●● zur zulässigen Art der baulichen 
Nutzung bzw. Bodennutzung (z.B. 
allgemeines Wohngebiet, Kern
gebiet, Mischgebiet),

●● zum zulässigen Maß der bauli
chen Nutzung (z.B. Zahl der Voll
geschosse/Gebäudehöhe, Verhält
nis der überbaubaren Fläche zur 
Fläche des Grundstücks (GRZ), 
Bau weise),

●● zu den Baugrenzen und/oder Bau
linien zur Überbauung bestimm
ter Flächen auf den jeweiligen 
Grundstücken und

●● zu den Verkehrs, Wasser, Grün 
und Waldflächen.

Es besteht kein Rechtsanspruch der 
Bürgerinnen und Bürger auf Aufstel
lung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung eines Bebauungsplanes. 
Die Entscheidung darüber obliegt 
einzig und allein dem Rat der Stadt 
Lengerich, sobald und soweit es für 
die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist.

Das Baugesetzbuch sieht eine Be
teiligung der Öffentlichkeit bei allen 
Planungen vor. Die Mitwirkung der  
Bürgerinnen und Bürger ist bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt gesetz
lich geregelt, wesentliche Plan
änderungen sind dann möglich.

Im Regelfall werden nach ortsübli
cher Bekanntmachung des Aufstel
lungsbeschlusses die Vorentwürfe 
samt Text und Plangebietsskizze 
ausgelegt und der Öffentlichkeit er
läutert. Dabei werden Anregungen 
der Bürgerinnen und Bürger festge
halten und dem Rat mitgeteilt (früh
zeitige Beteiligung). 

Der Rat der Stadt Lengerich ent
scheidet dann, inwieweit die Anre
gungen die Planentwürfe beeinflus
sen und beschließt danach den end
gültigen Entwurf zur Offenlage. Mit 
der Veröffentlichung des Bebau
ungsplanes als Satzung (kommuna
les Gesetz) wird der Bebauungsplan 
rechtskräftig und kann jederzeit 
beim Fachdienst Bauen, Planen und 
Umwelt der Stadt Lengerich einge
sehen werden.

Das zuvor grob aufgezeigte Aufstel
lungsverfahren gilt grundsätzlich 
auch für die Änderung eines beste
henden Bebauungsplanes. Sollten 
die Grundzüge der Planung nicht 
berührt werden, kann die Änderung 
des Bebauungsplanes im verein
fachten Verfahren (ohne frühzeiti
ge Beteiligung) erfolgen. 

Voraussetzung hierfür ist ebenfalls 
die ortsübliche Bekanntmachung 
sowie die Beteiligung der Bürgerin
nen und Bürger bei der Offenlage.

Die Bebaubarkeit eines Grundstü
ckes wird nicht abschließend nur 
durch Bebauungspläne geregelt. 

In Stadtbereichen in denen kein Be
bauungsplan existiert, gelten die 
Vorschriften für den „Außenbe
reich“ (§ 35 BauGB) und den „unbe
planten Innenbereich“ (§ 34 Bau 
GB).

Ausschnitt aus dem 
Flächennutzungsplan 

der Stadt Lengerich
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Außenbereich
Der Außenbereich liegt außerhalb 
des baulich geprägten Hauptsied
lungsbereiches der Stadt Lengerich 
(im Zusammenhang bebauter Orts
teile) und außerhalb der Geltungs
bereiche von Bebauungsplänen. 
Deshalb ist er keinem Bebauungszu
sam menhang zuzuordnen und 
grund sätzlich von einer Bebauung 
freizuhalten. 

Dadurch wird u.a. der Naturhaus
halt geschont, vor Zersiedlung ge
schützt und das Landschaftsbild 
er halten. Nur sogenannte bodenge
bundene Vorhaben, die als privile
giert bezeich net werden, sind zuläs
sig. Dabei handelt es sich zum größ
ten Teil um land und forstwirtschaft
liche Vorhaben sowie Vor ha ben, die 
aufgrund von besonde rer Anforde
rungen in den Außenbereich gehö
ren. Diese durch brechen den Grund
satz des Bauverbots im Außenbereich. 

Unbeplanter Innenbereich
Als unbeplanten Innenbereich be
zeichnet man die Grundstücke, die 
innerhalb des baulich geprägten 

Hauptsiedlungsbereiches der Stadt 
Lengerich (im Zusammenhang be
baute Ortsteile), jedoch außerhalb 
eines Bebauungsplanes, liegen.

Der unbeplante Innenbereich be
schreibt einen zusammengehören
den Bebauungskomplex, der nach 
Zahl der Gebäude einen gewissen 
Ausdruck einer organischen Sied
lungsstruktur vorweist. Es kann 
sich hier um einen Ortsteil, ein Dorf 
oder ein Stadtgebiet handeln. 

Im unbeplanten Innenbereich hat 
man im Gegensatz zum Außenbe
reich prinzipiell Baurecht. Einge
schränkt wird dies durch das Bau
gesetzbuch, das für ein neues Bau
vorhaben folgende Bedingungen 
aufstellt: 

Zum einen muss es sich in die Ei
genart der näheren Umgebung ein
fügen, und zwar nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauwei
se und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll. Daher ist für 
ein neues Bauvorhaben der vor
handene Siedlungscharakter maß
gebend. 

Zum anderen muss die Erschlie
ßung des Grundstücks (des Bau
vorhabens) gesichert sein (vgl. Ka
pitel Erschließung).

Bauordnungsrecht
Die Bauordnung für das Land Nord
rheinWestfalen (BauO NRW) regelt 
die Ausführung von Bauvorhaben 
baulicher Anlagen und Einrichtun
gen auf dem Grundstück, auch 
wenn diese nicht genehmigungs-
pflichtig sind. Es beinhaltet prinzi
pielle Anforderungen baukonstruk
tiver und baugestalterischer Art an 
Baustoffe und Bauwerke. 

Zu dem werden sicherheitstechni
sche Grund sätze, das bauordnungs
rechtliche Verfahren und die Ver
fahrensbeteiligten benannt sowie 
die Sicherheit und Ordnung des 
Bauvorgangs geregelt.

Für bauordnungsrechtliche Frage
stellungen ist das Bauaufsichtsamt 
des Kreises Steinfurt (Tecklenburg) 
zuständig. Neben der Beantwor
tung der baurechtlichen Fragen ist 
das Bauaufsichtsamt für Bauvoran
fragen, Bauanträge, Baugenehmi
gungen sowie Bauabnahmen ver
antwortlich. 

Von dieser Stelle werden die einzel
nen Baugenehmigungs verfahren fe
derführend aus geübt, welches auch 
eine Koordinierung mit den städti
schen und externen Dienststellen 
und behörden vorsieht.

1.2. Baumöglichkeit auf  
 dem Grundstück

Ob Sie auf Ihrem zukünftigen 
Grund  stück neu bauen bzw. auf 
dem bereits vorhandenen bebauten 
Grundstück bauliche Veränderun
gen vornehmen dürfen, erfordert 
eine zumindest planungsrechtliche 
Auskunft im Fachdienst Bauen, Pla
nen und Umwelt der Stadt Lenge
rich.

Beispiel eines 
Bebauungsplanes 

(Ausschnitt)
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Grundsätzlich ist auf dem Grund
stück eine Bebauung möglich, wenn

●● das geplante Vorhaben im Gel
tungsbereich eines Bebauungs
planes liegt, den Festsetzungen 
entspricht und die Erschließung 
gesichert ist oder 

●● es nicht im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes, aber inner
halb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils liegt, sich in 
die Eigen art der näheren Umge
bung einfügt, das Ortsbild nicht 
beeinträchtigt und die Erschlie
ßung gesichert ist oder

●● es als Grundstück im sogenann
ten „Außenbereich“ einem land 
oder forstwirtschaftlichen Be
trieb oder anderen privilegierten 
Zwecken dient oder als „sonsti
ges Vorhaben“ öffentliche Be
lange nicht beeinträchtigt und 
die Erschließung gesichert ist.

Diese gesetzlichen Regelungen 
gel  ten auch für bauliche Verände-
rungen auf bereits bebauten Grund-
stücken!

Zudem sollten folgende Punkte 
beim Fachdienst Bauen, Planen und 
Umwelt der Stadt Lengerich abge
klärt werden:

●● Entwicklung über aktuelle Plan
verfahren in der Umgebung des 
gewählten Grundstücks,

●● Bestimmung des Denkmalschut
zes sowie

●● Offene Erschlie ßungsbeiträge.

Bevor Sie sich endgültig für Ihr zu
künftiges Grundstück entscheiden, 
sollten Sie sich noch folgende Infor
mationen darüber einholen:

●● Untergrund beschaffenheit (Bo-
den zustand): Bei einem hohen 
Grundwasserspiegel müssen bei
spielsweise hinreichende Vorkeh
rungen getroffen werden, was 
die Baukosten erhöht.

●● Frühere Nutzung: Durch Altlas
ten kann das Grundstück mit um
weltgefährdenden Stoffen belas
tet sein, die eine Bautätigkeit ver
hindern bzw. erschweren kön nen.

●● Grundstücksbeschaffenheit: Das 
Baugrundstück (zukünftige Haus) 
sollte windgeschützt und nach 
der Sonne ausgerichtet werden. 
Zudem ist auf eine ungünstige 
Verschattung durch Nach bar ge
bäude oder hohe Bäu me zu ach
ten.

1.3. Unabhängige Energie- 
 beratung im Neubau

Für eine möglichst früh angesetzte 
energetische Beratung zur Planung 
Ihres Bauvorhabens empfiehlt es 
sich, dieses mit einem unabhängi
gen Energieberater durchzuführen. 

Die „Energieberatung im Neubau“ 
findet einmal im Monat (Stand 
2013) in den Räumen der Stadt Len
gerich statt. 

Sie erhalten dort eine individuelle 
Beratung zu Themen wie Däm
mung, Lüftung, Gebäudedichtheit, 
Heizungsanlagen, Brennstoffwahl, 
Erneuerbare Energien, wie Solar
energie und Biomasse, EnEV–Nach
weis, Qualitätssicherung der Bau
ausführung, wie Luftdichtheitstest 
oder Thermografie und Fördermög
lichkeiten. 

Ab 45 Minuten werden 7,50 € be
rechnet (Höchstdauer der Bera
tung: 90 Minuten für 15,00 €) 
(Stand 2013). Vereinbaren Sie einen 
Termin bei der Stadt Lengerich im 
Fachdienst Bauen, Planen und Um
welt un ter der Telefon num mer 
05481/33555 oder 33508!

Baugebiet Aldruper Damm
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Auskunft über Altlasten erhalten 
Sie beim Umweltamt des Krei-
ses Steinfurt!

Wählen Sie möglichst früh einen 
Architekten bzw. Bauvorla gen-
berechtigten für Ihr Bauvorha
ben. Er kann Sie bereits bei der 
Planung Ihres Bauvorhabens un
terstützen. Zudem kann er Ihnen 
auch bereits bei der Grundstück
suche eine große Hilfe sein. Aller 
spätestens muss bei der Erstel
lung der Bauunterlagen (Bauplä
ne) und zur Unterzeichnung ein 
Architekt bzw. Bauvorlagenbe-
rechtigter herangezogen wer
den!
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1.4. Finanzierung

Damit die Finanzierung Ihres Bau
vorhabens zu kalkulieren ist, sollte 
vor Erwerb bzw. Baubeginn zuerst 
Klarheit über die genaue Höhe der 
Baukosten bestehen. Der erste 
Schritt ist deshalb die Aufstellung 
der Gesamtkosten, die für das je
weilige Bauvorhaben zu erwarten 
sind. Denn nur wenn Sie alle Kosten 
kennen und diese mit in den Finan
zierungsplan aufnehmen, behalten 
Sie auch während der Durchfüh
rung Ihres Bauvorhabens den Über
blick über das benötigte Geld. 

Zu den Gesamtkosten gehören ne
ben den Herstellungskosten Ihres 
Bauvorhabens auch ggf. die Grund
stückserwerbskosten, die Erschlie
ßungs und Anschlussbeiträge, die 
Notarkosten, die Grunderwerbsteu
er, die Vermessungsgebühren, die 
Kosten für den Architekten bzw. 
Bauvorlageberechtigten und die 
Baugenehmigungsgebühren. 

Ein typ ischer Fehler der meisten 
Grunderwerber besteht genau dar
in, diese vorangenannten Kosten zu 
unterschätzen. Häufig werden Posi
tionen vergessen oder zu niedrig 
angesetzt oder die Kosten gehen 
wäh rend der Realisierungsphase 
über das Veranschlagte hinaus. 
(vgl. Kapitel Kosten).

1.5. Erschließung 

Gebäude und sonstige bauliche An
lagen dürfen erst dann errichtet 
werden, wenn die Erschließung des 
Grundstücks gesichert ist. Zur gesi
cherten Erschließung gehören:

●● die verkehrstechnische Er schlie -
ßung. Hierzu ist eine ausrei
chend dimensionierte und gesi
cherte Zuwegung mit Anschluss 
zu einer dem öffentlichen Ver
kehr gewidmeten Straße not
wendig. Bei einem notwendigen 
Anschluss an eine Kreis, Lan
des oder Bundesstraße außer
halb der Ortsdurchfahrt ist eine 
Zustimmung des zuständigen Bau

lastträgers einzuholen. Bedarf 
es den Anspruch privater Flä
chen anderer Grund stücks eigen
tümer, muss eine rechtliche Si
cherung in Form einer Baulast 
erfolgen. Sollten für die Anle
gung der Grundstückszufahrten 
die Änderungen der vorhande
nen Straßenanlage der Stadt 
Lengerich (hier auch notwendi
ge Bordstein absenkungen) bzw. 
Änderung der Verkehrsgrünflä
che erforderlich sein, ist hierfür 
ein gesonderter Antrag beim 
Fachdienst Straßenbau der Stadt 
Lengerich zu stellen,

●● die Entsorgung von Schmutz-
was ser. Sie wird im Regelfall 
durch den Anschluss an die öf
fentliche Kanalisation sicherge
stellt. Dies kann je nach örtlichen 
Gegebenheiten durch Anschluss 
an eine Freigefälleleitung oder 
durch eine Druck ent wässerungs
anlage erfolgen. Die Entschei
dung über die Art des Anschlus
ses liegt bei der Stadtentwässe
rung Lenge rich. Nur in gesetzlich 
genau ge regel ten Ausnahmefäl
len ist eine abweichende Schmutz
 was ser ent sor gung – z.B. im Au
ßenbereich durch eine Kleinklär
anlage – zulässig. Hierzu ist eine 
wasserrecht liche Erlaubnis durch 
den Kreis Steinfurt als Untere 
Wasserbehörde in Abstimmung 
mit der Stadtentwässerung Len
gerich erforderlich,

●● die Nie derschlags wasserent sor -
gung von bebauten und befestig
ten Flächen. Sie gehört ebenfalls 
zur Abwas ser besei tigungspflicht 

der Kommunen, die die dafür er
forderlichen Anlagen zu betrei
ben haben. Ausnahmen hiervon 
sind im Landeswassergesetz ge
regelt. Jede Bebauung oder Ver
siegelung be deutet einen Ein
griff in den natürlichen Wasser
haushalt und kreislauf. Um die 
negativen Auswirkungen zu mi
nimieren, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten der Nie derschlags-
 wasserbe wirt schaftung, wie 
z.B. kleine Reten tions maß nah
men (d.h. Was ser rück hal te flä
chen mit verzögerter Versicke
rung) oder Nutzung von Nieder
schlagswasser als Brauchwasser 
für die Toilettenspülung, als 
Wasch wasser oder zur Gartenbe
wässerung. 
Folgendes sollten Sie berück
sichtigen: Die gesplittete Ab -
was sergebühr (getrennt nach 
Schmutz wasser und Nie der
schlags  wasser) führt seit dem 
Jahr 1994 zu einer Be rechnung 
der Nie der schlagswas ser gebühr 
nach dem Verursacherprinzip. 
Hierbei werden nur die befestig
ten Grundstücksflächen zur 
Gebüh renberech nung herange
zogen, die auch tatsächlich in 
den öffentlichen Kanal entwäs
sern. Die oben beschriebenen 
Maß nahmen zur Nie  der schlags
wasser bewirtschaftung können 
die gebührenpflichtigen Flächen 
eines Grundstücks und damit 
auch die Gebühr mindern. Ein
zelheiten entnehmen Sie bitte 
der Beitrags und Gebührensat
zung der Stadtentwässerung Len
gerich. Sie ist im Internet unter 
„Stadtentwässerung“ einseh bar,

●● der Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgung des Wasser
versorgungsverbandes Tecklen
burger Land,

●● eine ausreichende Löschwas-
ser  versorgung sowie

●● Anschlüsse für die Energiever-
sorgung (Strom und Gas) durch 
die Stadtwerke Lengerich.

Häufig muss für eine gesicherte Er
schließung bzw. die Entstehung ei
nes Baugrundstücks ein bestehen
des Grundstück aufgeteilt werden. 
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Dabei unterscheidet man zwischen 
verschiedenen Teilungsarten:

●● Die übliche Art der Teilung ist die 
Aufteilung eines Grundstücks in 
neue, selbstständige Grundstü
cke, die auch rechtlich getrennt 
werden. Durch Teilung von be
reits bebauten Grundstücken 
darf kein bauordnungsrechtlich 
unzulässiger Zustand (z.B. feh
lende Abstandsflächen für vor
handene Gebäude) entstehen. 
Für diese Art von Teilung muss 
eine Teilungsgeneh migung be
antragt werden. Die Teilungsge
nehmigung ist beim Bau auf sichts

amt des Kreises Steinfurt (Teck
lenburg) zu beantragen und er
folgt durch einen öffentlich 
be stellten Vermes sungs   inge ni eur.

●● Ein Grundstück kann auch ideell 
geteilt werden, wenn Sonderei
gentum gebildet werden soll. Bei 
der Bildung von Sondereigen
tum werden bestimmte Grund
stücksteile, wie Gartenbereiche 
oder Stellplätze, einzelnen Woh
nungen zugeschrieben. Das Grund
 stück bleibt unabhängig von der 
Bildung von Sondereigentum als 
rechtliche Einheit bestehen. Die 
verschiedenen Eigentümer des 
Grundstücks bilden eine soge
nannte Eigentümer gemein schaft, 
in der jeder seinem Eigentums
anteil ent sprechendes Gewicht 
hat. 

Des Weiteren kann durch die Belas
tung bzw. Baulast eines oder meh
rerer Grundstücke die Zulässigkeit 
eines Bauvorhabens erreicht wer
den. In den meisten Fällen handelt 
es sich um die Übernahme von Ab
standsflächen, die Sicherung der 

Erschließung, den Nachweis von 
Stell  plätzen auf einem anderen 
Grund  stück o.ä. Bei einer Baulast 
gibt es regelmäßig ein begünstigtes 
und ein belastendes Grundstück. 
Beschreiben lässt sich eine Baulast 
als eine einseitige öffentlichrecht
liche Verpflichtung, mit der der Ei
gentümer des zukünftigen belas
tenden Grundstücks, auf diesem 
etwas zu tun, zu dulden oder zu 
unterlassen hat, wozu er zunächst 
nicht verpflichtet wäre. Die Baulast 
bindet auch die Rechtsnachfolger.  

Durch die Eintragung in das beim 
Bauaufsichtsamt des Kreises Stein
furt (Tecklenburg) geführte Baulas
tenverzeichnis wird die Baulast 
wirk sam.
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Ein öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur berät Sie 
neben den Teilungsgenehmigun
gen und –vermessungen auch 
bei amtlichen Lageplänen, der 
Absteckung bzw. Höhenfestle
gung des geplanten Gebäudes 
sowie der Gebäu deeinmes sung 
bei Fertigstellung!

Zu der Frage, ob für Sie eine Bau
last erforderlich wird oder nicht, 
berät Sie Ihr Architekt oder das 
Bauaufsichtsamt des Kreises 
Steinfurt (Tecklenburg)!
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2. Kosten

2.1. Grundstückserwerb

Für die Realisierung Ihres Bauvor
habens wird im Regelfall ein unbe
bautes ggf. bebautes Grundstück 
gekauft. 

Einen ersten guten Anhaltspunkt 
für Grundstückspreise erhalten Sie 
über die Bodenrichtwerte des Gut
achterausschusses für Grundstücks
werte des Kreises Stein  furt. 

Auf Kartenübersichten sind die je
weils aktuellen Bodenrichtwerte ver
zeichnet. Diese können über die In
ternetseite www.boris.nrw.de abge
rufen werden (Grundstücksmarkt 
für ganz NRW).

2.2. Erschließungs- und  
 Anschlussbeiträge

Ist Ihr Baugrundstück im rechtli
chen Sinn noch nicht oder noch 
nicht voll erschlossen, so sind noch 
anfallende Erschließungs und An
schlussbeiträge zu zahlen. 

Welche technischen Erfordernisse 
und Möglichkeiten des jeweiligen 
Anschlusses und die damit verbun
denen Beiträge zu zahlen sind, las
sen sich nur anhand der örtlichen 
Gegebenheiten bestimmen und be
rechnen. 

Auskünfte und Informationen er
halten Sie bei den nach folgenden 
Stellen:

●● Fach dienst Bauen, Planen und 
Um welt der Stadt Len gerich: Zu
fahrt/Öffentliche Stra ße 

●● Stadt entwäs se rung Lengerich: 
Ab was serentsorung

●● Wasser ver sor gungsverband Teck
len  bur ger Land: Wasserversor
gung

●● Stadtwerke Lengerich: Strom 
und Gas

●● Deutsche Telekom: Telekommu
ni ka tion

2.3. Notarkosten

Die Notariats und Grundbuchkos
ten liegen ca. zwischen 1,0% und 
1,5% des Kaufpreises. 

Kaufen Sie lediglich ein unbebautes 
Grundstück, so werden die Notari
atskosten vom Grundstückspreis be
rechnet. Kaufen Sie dagegen ein 
bereits bestehendes Bauobjekt oder 
schließen Sie einen Vertrag mit ei
nem Bauträger über die Immobilie 
eines Bauobjektes ab, so werden die 
Gebühren von der im Vertrag ge
nannten Gesamtsumme berechnet.

2.4. Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer beträgt 5% 
des Kaufpreises. Sie wird, soweit 
dieser im Kaufvertrag enthalten ist, 
auch vom Gebäudewert verlangt. 

Kaufen Sie ein Grundstück und bau
en mit einem Bauträger oder in ei
gener Regie, so bezahlen Sie nur 
vom Grundstückswert die Steuern. 
Auskunft erteilt Ihnen dazu das Fi
nanzamt Ibbenbüren.

2.5. Vermessungsgebühren

Die Kosten für hoheitliche Vermes
sungsleistungen (Teilungsvermes
sung, Amtlicher Lageplan, Gebäu
deeinmessung) richten sich nach 
dem Vermessungsgebührentarif der 
Gebührenordnung für die Vermes
sungs und Katasterbehörden in 
NordrheinWestfalen. 

Auskunft kann Ihnen hierüber 
das Vermessungs und Kataster
amt des Kreises Steinfurt oder 
auch ein öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur geben!

http://www.kkoerner.de
http://www.boris.nrw.de
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2.6. Kosten für Architekt bzw. Bauvor lagen berechtigten

Für die Neubauplanung oder bei 
baulichen Veränderungen benöti
gen Sie in aller Regel einen bauvor
lagenberechtigten Entwurfsverfas
ser. 

Die Bauvorlageberechtigung ist in 
der Landesbauordnung NRW gere
gelt. Grundsätzlich sind es Perso
nen, die die Berufsbezeichnung 
„Architekt“ führen dürfen und in 
die Liste Bauvorlageberechtigter 
bei der Architektenkammer NRW 
eingetragen sind. Das Architekten-
honorar ermittelt sich anhand der 
Bausumme und beträgt i.d R. bis zu 

ca. 10% der Bausumme. Grundlage 
dafür ist die Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI). 

In Einzelfällen können weitere Kos
ten, beispielsweise für erforderli
che Baugrundgutachten oder die 
Er stellung und Prüfung von stati
schen Nachweisen, entstehen. 

Des Weiteren können Kosten für die 
Ablösung eines Stellplatzes anfal
len. Auch für die Eintragung bzw. 
Löschung eventueller Baulasten wer
den Gebühren fällig.

2.7. Baugenehmigungs- 
 gebühren

Die Gebühren für die Baugenehmi
gungen, inklusive den erforderlichen 
Prüfungen, Abnahmen usw., wer den 
nach der allgemeinen Verwaltungs
gebührenordnung des Lan des Nord
rheinWestfalen festgesetzt. 

Sie richtet sich nach der Höhe der 
Rohbausumme, die nach einer Lan
desverordnung, unabhängig der An
gaben des Bauherrn, errechnet wird. 

In einigen Sonderfällen werden die 
Baugenehmigungsgebühren auch 
nach den Herstellungskosten er
rechnet. Eine Gebühr wird auch 
dann fällig, wenn der Bauantrag 
abge lehnt oder zurückgenommen 
wird.

http://www.niermann-bock.de
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3. Fördermöglich keiten 

Unter gewissen Voraussetzungen 
können Bauherren und Immobilien
makler Förderprogramme des 
Landes Nordrhein-Westfalen in 
Anspruch nehmen. Zudem kommt 
eventuell eine steuerliche Förde-
rung in Betracht, zuständig dafür 
ist das Finanzamt Ibbenbüren. Sie 
sollten sich rechtzeitig vor Baube
ginn oder Immobilienkauf über gel
tende Förderkriterien bzw. Steuer
vergünstigungen informieren.

3.1. Wohnungsbauförderung

Die Wohnungsbauförderung des Lan
des NordrheinWestfalen ist im We
sentlichen untergliedert in:

●● Förderung des Mietwohnungs-
baus: Zur Schaffung von Wohn
raum für breite Schichten der 
Bevölkerung des Landes Nord
rheinWestfalens,

●● Förderung des Wohneigentums: 
Zum Bau oder Erwerb von Fami
lienheimen oder eigengenutzten 
Eigentumswohnungen und 

●● Förderung der Modernisierung: 
Zur Verbesserung des Gebrauchs
wertes der Wohnung sowie der 
Erhaltung preiswerten Wohn
raums für breite Schichten der 
Bevölkerung (siehe Kapitel: För-
dermittel für energiesparendes 
Bauen).

Weitergehende Informationen er
halten Sie bei der Abteilung Woh
nungsbauförderung des Kreises 
Stein furt.

Eine andere Möglichkeit der Woh
nungsbauförderung bietet die Kre
ditanstalt für Wiederaufbau. Infor
mationen dazu erhalten Sie von 
den Banken und Sparkassen.

3.2. Fördermittel für ener- 
 giesparendes Bauen

Um immer den aktuellen Stand der 
Fördermittel zu erfahren, können 
Sie sich sehr gut bei folgenden Ein
richtungen informieren:

●● EnergieberatungsStützpunkt 
der Verbraucherzentrale NRW in 
Lengerich: Zurzeit berät dieser 
Bauwillige in Lengerich und Um
gebung zum Thema energiespa
rendes Bauen und informiert 
über die vielfältigen Fördermög
lichkeiten des Landes NRW und 
des Bundes. Die Energiebera
tung findet 1mal monatlich nach 
vorheriger Anmeldung statt 
(Stand 2013; vgl. Kapitel Unab
hängige Energieberatung im 
Neu bau).

●● Ebenfalls informieren die Haus
banken und Sparkassen direkt 
vor Ort über passende Förder
möglichkeiten. Vereinbaren Sie 
einen Termin!

●● Des Weiteren können Sie sich im 
Internet unter folgenden Adres
sen über den jeweils aktuellen 
Stand der Fördermöglichkeiten 
erkundigen: 
• www.energieagentur.nrw.de  
 (hier unter Navigation Begriff  
 „Förderung“ wählen) 
• www.kfw.de 
• www.bafa.de

3.3. Denkmalfördermittel

Als Eigentümer eines in der Denk
malliste eingetragenen Baudenk
mals können Sie bei Maßnahmen, 
die zur Sicherung, Erhaltung und 
Instandsetzung der denkmalwerten 
Substanz eines Objektes erforder
lich sind, Denkmalpflegemittel des 
Landes NordrheinWestfalen und 
der Stadt Lengerich in Anspruch 
neh men. 

Sie sollten diesbezüglich frühzeitig, 
d.h. vor Beginn einer Baumaßnah
me, Kontakt mit der Unteren Denk
malbehörde (Stadt Lengerich) auf
nehmen!

Eine Terminvereinbarung er
folgt über den Fachdienst Bauen, 
Planen und Umwelt der Stadt 
Lengerich unter der Telefon-
nummer: 05481/33-555 oder 
–508. Die Beratung findet in den 
Räumen der Stadt Lengerich 
statt!

http://www.energieagentur.nrw.de
http://www.kfw.de
http://www.bafa.de
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4. Planung des Bauvorhabens

4.1. Entwurf (ggf. Bauvor- 
 anfrage) und Genehmi- 
 gungsplan

Der Entwurf Ihres Bauvorhabens 
soll funktionellen Ansprüchen ge
nügen sowie Ihren Gestaltungsab
sichten entsprechen und natürlich 
im Rahmen Ihrer finanziellen Mög
lichkeit realisierbar sein. 

Der Architekt bzw. Bauvorlagen-
berechtigte hat nun die Aufgabe, 
die obengenannten Punkte mit den 
grundstücksbezogenen Vorausset
zungen und den rechtlichen Vorga
ben in Einklang zu bringen. Dabei 
ist es unwichtig, ob sie komplett 
neu bauen oder nur bauliche Verän
derungen auf Ihrem vorhandenen 
Grundstück vornehmen möch ten.

Nachdem der Architekt bzw. Bau
vorlagenberechtigte notwendige In

formationen (wie z.B. Begehung 
des Grundstücks, Ermittlungen der 
technischen Voraussetzungen) ein
geholt hat, entwirft er erste Vorent
würfe für Ihr Bauvorhaben. Die Vor
entwürfe sollten im Dialog mit Ih
nen besprochen und ggf. verändert 
und optimiert werden. 

Achten Sie neben der inneren Auf
teilung und dem Äußeren Ihres neu
en Bauvorhabens auch schon früh
zeitig auf die Außenflächen. Denn 
die Anordnung Ihres Hauses, An
baus, Carports, etc. auf dem Grund
stück kann entscheidende Folgen 
auf die Nutzbarkeit des Grund
stücks haben! Sind Sie schlussend
lich mit dem Vorentwurf des Ar
chitekten bzw. Bau vorlagen be rech
tigten ein ver stan   den, kann die ser 
mit der Entwurfs und Genehmi
gungs planung be  ginnen.

Exkurs: Baugeneh mi gungs-
verfahren
Der Bauherr, der beabsichtigt eine 
bauliche Anlage zu errichten, zu än
dern oder abzubrechen, erwirkt 
den Anstoß für das Baugenehmi
gungsverfahren. Er betraut in der 
Regel einen bauvorlageberechtig
ten Architekten, der nach Maßgabe 
des Baurechts die Bauantragsun
terlagen anfertigt und zusammen
stellt. 

Resultierend aus der Novellierung 
der Landesbauordnung für das Land 
NordrheinWestfalen (BauO NRW) 

Zur verbindlichen Klärung von 
Zweifelsfällen ist es zweckmä
ßig, eine Bauvoranfrage beim 
Bauaufsichtsamt des Kreises 
Steinfurt zu stellen!

http://www.lbs-lengerich.de
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erhält der Architekt, als fachlicher 
Erfüllungsgehilfe des Bauherrn, ei
ne verantwortungsvolle Po  sition. 
Seine Aufgabe besteht in der Bera
tung des Bauherrn in allen pla
nungs und baurechtlichen Belan
gen. Des Weiteren hat der Architekt 
alle baurechtlichen Belange eigen
verantwortlich sicherzustellen.

Die Bauvoranfrage 
(Antrag auf einen Vorbescheid)
Die Bauvoranfrage gilt als Vorprü
fung vor dem eigentlichen Bauge
nehmigungsverfahren. Gestellt wird 
die Bauvoranfrage durch den Bau
herrn. 

Damit können auftretende pla
nungs oder bauordnungsrechtli
che Einzelfragen, die einem Vorha
ben entgegenstehen, separat „vor“
geprüft werden. Die dazu notwendi
gen Bauvorlagen orientieren sich 
nach der zu prüfenden Frage, die im 
Umkehrschluss so konkret gestellt 
werden muss, dass sie von der Bau
genehmigungsbehörde verbindlich 

beantwortet werden kann. Der Bau
vorbescheid ist eine verbindliche 
Erklärung der Behörde, an die sie 
im Baugenehmigungsverfahren ge
genüber dem Bauherrn gebunden 
ist. Der Bauvorbescheid hat eine 
Gültigkeit von zwei Jahren. Vor Ab
lauf der Zeit ist ein Antrag auf Ver
längerung um jeweils ein Jahr zu 
stellen. Bauvoranfragen werden 
häufi g vor Grundstücksverkäufen 
vom Käufer vorgeschaltet oder als 
Option in die Grundstücksverträge 
über nommen.

Das Baugenehmigungsverfahren
Genehmigungsfreie Vorhaben und 
Anlagen (§§ 65 und 66 BauO NRW)
Bauliche Anlagen und Vorhaben, 
die keiner Baugenehmigung bedür
fen, sind in den §§ 65 und 66 BauO 
NRW aufgelistet (siehe Grafik Seite 
22/23). 

Von einer grundsätzlichen Zuläs
sigkeit dieser Vorhaben kann leider 
nicht ausgegangen werden, denn 

häufig stehen ihnen örtliche Sat
zungen, wie der Be bau ungs plan, Ge
 stal  tungs  sat zun  gen oder das Nach
bar recht, entgegen. 

Aus diesem Grund sollten Sie sich, 
bevor Sie Ihr Vorhaben realisieren, 
beim Fachdienst Bauen, Planen und 
Umwelt der Stadt Lengerich bzw. 
beim Bauaufsichtsamt des Kreises 
Steinfurt erkundigen und mit Ihrem 
Nachbarn sprechen.

Genehmigungsfreie Wohngebäu-
de, Stellplätze und Garagen (§ 67 
BauO NRW)
Im Geltungsbereich eines Bebau
ungs planes sind unter bestimmten 
Voraussetzungen die Er richtung 
oder Än   derung von Wohn  ge  bäu
den, ein schließ lich ihrer Ne ben ge
bäu de und Nebenanlage, bau  
geneh mi  gungs  frei. Hierzu sind je
doch, wie bei anderen Ge neh migun
gen, ent sprechende Bau   vorlagen 
von Ar chitekten oder anderen Bau-
vorlagenberechtigten vor zulegen. 
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Diese Unterlagen bzw. der Antrag 
wird bei der Stadt Lengerich, Fach
dienst Bauen, Planen und Umwelt, 
eingereicht. Sollten Sie dann nicht 
innerhalb eines Monats nach Ein
gang Ihrer Bauunterlagen eine ne
gative Stellungnahme erhalten, 
können Sie mit dem Bau beginnen. 
In der Regel teilt Ihnen unser Fach
dienst bereits vor Ablauf der Frist 
verbindlich mit, dass keine Beden
ken bestehen oder dass gegebe
nenfalls doch ein Genehmigungs
verfahren durchgeführt werden 
muss. 

Wir weisen darauf hin, dass es sich 
hierbei lediglich um eine Einsicht
nahme seitens der Bauplanungsbe
hörde handelt und nicht um eine 
Baugenehmigung. Dadurch wird 
dem Bauherren und seinem Archi
tekten wesentlich mehr Verantwor
tung auferlegt, da beide die gesam
te Verantwortung für das Vorhaben 
tragen. Diese verursacht dem Bau
herrn zwar Mehrkosten durch die 
zu beauftragenden Sachverständi
gen für Schall und Wärmeschutz, 
Brand schutz und Statik, dem ge
genüber spart er aber Kosten und 
Zeit im Vergleich zu einer Genehmi
gung.

Genehmigungspflichtige Bauvor-
haben
Ist Ihr Bauvorhaben nicht genehmi
gungsfrei, so unterscheidet die BauO 
NRW zwei mögliche Genehmigungs
verfahren:

●● das vereinfachte Genehmigungs 
verfahren

●● das „normale“ Genehmigungs
verfahren

Das vereinfachte Genehmigungs
verfahren (§ 68 BauO NRW)
Das vereinfachte Genehmigungs ver
fahren wird bei Wohngebäuden ge
ringer und mittlerer Höhe und de
ren Nebenanlagen, Garagen, Ein
friedungen und Aufschüttungen, 
Wer beanlagen sowie für kleinere 
Sonderbauten angewendet. 

Der An trag wird bei der Bauauf-
sichtsbehörde, dem Kreis Stein
furt, eingereicht. Der Prüfaufwand 
der Bau auf sichts behörde ist im 
vereinfachten Verfahren je nach 
Art des Antrages gering. Denn der 
größte Teil der Prüfung beschränkt 
sich auf das Planungsrecht und nur 
im geringeren Umfang auf das Bau
ordnungsrecht. Hierdurch ist das 
materielle Baurecht von Architek
ten und weiteren Sachverständigen 
für Schall, Wärme und Brand
schutz sowie Sta  tikern eigenverant
wortlich sicherzustellen.

Das „normale“ Genehmigungsver
fahren (§ 63 BauO NRW)
Alle Bauvorhaben, die nicht unter 
das vereinfachte Verfahren fallen, 
unterliegen diesem Genehmigungs
verfahren. Dazu gehören z.B. 
Gewer bebauten, Geschäftshäuser 
oder Wohn häuser größeren Ausma
ßes (Hochhäuser). Sie unterliegen 
der sogenannten ganzheitlichen 
Prüfung. Auch dieser Antrag wird 
bei der Bauaufsichtsbehörde, dem 
Kreis Steinfurt, eingereicht.

Die Nutzungsänderung
Eine Nutzungsänderung ist – unab
hängig davon, ob damit bauliche 
Veränderungen verbunden sind – 
die Änderung der genehmigten 
Nut zungs art einer baulichen Anla
ge oder Fläche. 

Die vorhandene Baugenehmigung 
geht von einer bestimmten Nut
zungsart aus, die maßgeblich ist 
und allein als legal zu betrachten 
ist. Eine Änderung einer genehmig
ten Nutzungsart ist in der Regel er
neut genehmigungsbedürftig!

Beispiele für Nutzungsartänderung
(nicht abschließend)

●● Bodenraum in Wohnraum
●● Wohnung in Büroräume
●● Schweinestall in Garage
●● Garage  in Lagerhaus
●● Kinosaal in Spielhalle
●● Garage in Wohnung
●● Metallbau  in Tischlerei
●● Geräteschuppen in Garage

Beispiele für keine Nutzungsände
rung
●● Einzelhandel Spielzeug  

in Einzelhandel Bekleidung
●● Schlafraum in Wohnraum
●● Imbiss (italienisch) 

in Imbiss (türkisch)

Bei einer beabsichtigten Nutzungs
änderung stellt sich neben der Fra
ge nach der Notwendigkeit einer 
Beantragung oft die Frage, welche 
Unterlagen zur baurechtlichen Prü
fung notwendig sind. Diesbezüglich 
wird Ihnen die Bauaufsichtsbehör-
de Auskunft geben.

Bearbeitung des Bauantrages bei 
Genehmigungsverfahren (§§ 63 
und 68 BauO NRW)
Da der Kreis Steinfurt aufgrund der 
niedrigen Einwohnerzahl der Stadt 
Lengerich die Untere Bauaufsichts
behörde ist, gibt es eine strikte 
Trennung zwischen Stadt und Bau
aufsichtsbehörde. Der Bauherr bzw. 
der Architekt reicht die unterschrie
benen, kompletten Antragsunterla
gen bei der Bauaufsichtsbehörde 
ein. 

In der Vor prüfung werden die Voll
ständigkeit der Antragsunterlagen, 
der aus reichende Darstellungs grad 
sowie die Bauvorlageberechtigung 
ge prüft.  Bei Unvollständigkeit der 
Unterlagen bzw. gravierenden Män
geln wird der Antrag gebühren
pflichtig zurückgewiesen. Sind nur 
geringfügige Mängel erkennbar, 
werden fehlende Angaben/Unterla
gen nachgefordert. In jedem Fall 
erhält der Bauherr eine Eingangs
bestätigung.

Nach der Vorprüfung erfolgt die so
genannte Standortprüfung bei der 
zunächst geprüft bzw. entschieden 
wird, ob die richtige Antragsart 
(vereinf./norm. Genehmigungsver
fahren) gewählt worden ist und ob 
das Bauvorhaben grundsätzlich zu
lässig ist. 
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Hierfür sind die Bestimmungen des 
Baugesetzbuches und der Baunut
zungsverordnung maßgeblich. 

Geprüft wird u.a., ob das Bauvorha
ben

●● die Festsetzungen eines Bebau
ungsplanes einhält oder

●● sich in einem im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil (Innenbereich) 
befindet und es sich nach be
stimmten Kriterien einfügt oder

●● sich in einer Außenbereichslage 
befindet und die hierfür relevan
ten Bestimmungen eingehalten 
werden.

Des Weiteren sind im Rahmen der 
Standortprüfung auch Fachbehör
den zu hören, deren Belange durch 
das Bauvorhaben berührt werden. 
Aufgrund der im Grundgesetz fest
gelegten Planungshoheit, gibt die 
Stadt Lengerich als Trägerin eine 
„gemeindliche Stellungnahme“ zum 
geplanten Bauvorhaben ab. Diese 
kann abweichend der Ansicht der 
Unteren Bauaufsichtsbehörde sein. 

Die abgegebenen Stellungnahmen 
sind vom Bauaufsichtsamt so aus
zuwerten, dass sich keine wider
sprüchlichen Aussagen in dem zu 
fertigen Bescheid wiederfinden. 
Denn jede Fachbehörde kann ihre 

Stellungnahme ausschließlich auf 
ihre fachspezifischen Belange stüt
zen. Die bautechnischen Nachwei
se, insbesondere der Standsicher
heitsnachweis, sind je nach Art des 
Bauvorhabens von der Bauauf
sichtsbehörde zu prüfen. 

Hierfür hat der Bauherr eine ent
sprechende Prüfbescheinigung ei
nes staatlich anerkannten Sach
verständigen, einschließlich einer 
Ausfertigung der geprüften Unter
lagen, vorzulegen. Die bauord
nungs rechtliche Prüfung erfolgt auf 
Grundlage der Landesbauordnung, 
den darauf aufbauenden Verord
nungen und der allgemein aner
kannten Regeln der Technik. Die 
Bauantragsunterlagen werden bei 
Genehmigung mit dem Ge neh mi
gungs stempel ggf. mit Grün ein
tragungen versehen. Zum Schluss 
wird der Bau ge neh mi gungs  be scheid 
mit Auflagen und Hin weisen ge
fertigt.

Wir weisen darauf hin, dass ein Bau
vorhaben nur durch das Zusam
menwirken von allen am Bau Betei
ligten verwirklicht werden kann! In 
diesem Zusammenhang hat jeder 
seine Rechte und Pflichten zu erfül
len. Damit das möglichst zur Zufrie
denheit aller geschieht, ist ein ko
operatives Miteinander notwendig.

4.2. Bauantrag/Geneh-  
 mig ungsfreistellung

Je nach Bauvorhaben ergibt sich 
die Art des erforderlichen Genehmi
gungsverfahrens (vgl. Exkurs: Bau
genehmigungsverfahren). Für die 
Baugenehmigungsbehörde ist aus
schlaggebend, dass die eingereich
ten Planunterlagen vollständig, un
terschrieben, gut lesbar und zwei
felsfrei sind. 

Denn je besser die Planunterlagen 
sind, umso einfacher und schneller 
kann die Bearbeitung durchgeführt 
werden. Bereits bekannte Proble
me, wie z.B. Abweichung vom Bau
recht oder Befreiung vom Pla
nungsrecht, sollten bereits im Vor
feld mit den zuständigen Sachver
ständigen/Sachbearbeitern geklärt 
werden. In bestimmten Fällen soll
ten diese Einzelaspekte über eine 
Bauvoranfrage verbindlich geklärt 
werden.

Die BauPrüfverordnung regelt im 
Einzelnen, welche Unterlagen und 
welche Inhalte in den Unterlagen 
zwin gend notwendig sind. Die be
nötigten Unterlagen unterscheiden 
sich je nach Antragsgegenstand und 
Antragsart. 

Zu den möglichen Unterlagen ge
hören:

●● Antragsvordruck
●● Statistischer Erhebungsbogen
●● Katasterplan
●● Lageplan
●● Bauzeichnung
●● Baubeschreibung
●● Nachweis der Standsicherheit und 

andere bautechnische Gutach
ten/Nachweise

●● Darstellung der Grundstücksent
wässerung

●● Berechnung des umbauten Rau
mes

●● Erklärung des Architekten bzw. 
Entwurfverfassers/Vertretungs
vollmacht des Architekten bzw. 
des Entwurfverfassers
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Die Planunterlagen sind je nach An
tragsart einzureichen (Genehmi
gungsfreistellung 1fach, sonst min
destens 3fach). 

Wenn erkennbar ist, dass weitere 
Stellungnahmen ex  terner Behörden 
erforderlich sind, sollten die Plan
unterlagen ggf. 5–7fach einge
reicht werden. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuwei
sen, dass die Antragsunterlagen bei 
Unvollständigkeit (auch beim Ver
fahren der Baugenehmigungsfrei
stellung und dem vereinfachten 
Baugenehmigungsverfahren) ge
bührenpflichtig zurückgesendet 
werden. Denn es gilt der Grundsatz, 
dass nur vollständige Unterlagen 
bearbeitet werden können (§ 72 
BauO NRW). Bei Fragen zu den not
wendigen Anforderungen wenden 
Sie sich bitte an die zuständigen 
Sachbearbeiter.

4.3. Versorgung

Gebäude und andere bauliche Anla
gen dürfen nur dann errichtet wer
den, wenn die ordnungsgemäße Ver
sorgung (Wasser, Strom, Gas) gesi
chert und zum anderen auch die 
Erreichbarkeit, z.B. durch die Feuer
wehr, gewährleistet ist.

Das Versorgungsunternehmen für 
die Anschlüsse Ihres Gebäudes/ 
Grundstücks an die öffentliche Er
schließung für Gas und Strom sind 
die Stadtwerke Lengerich. 

Für Wasser ist der Wasserversor
gungsverband Tecklenburger Land 
und für die Telekommunikation die 
Deut sche Telekom sowie regionale 
oder überregionale Anbieter zu
ständig. Diese erstellen Ihnen ne
ben der eigentlichen Versorgungs
leistung auch Ihren Hausanschluss. 

4.4. Entsorgung

Gebäude und andere bauliche Anla
gen dürfen nur dann errichtet wer
den, wenn die ordnungsgemäße Ent
 sorgung des Schmutzwassers ge
sichert und eine unschädliche Be
seitigung des Niederschlagswassers 
nachgewiesen ist. 

Bei der Stadtentwässerung Lenge
rich können Sie Kanalpläne erhal
ten. Diese dienen als Information 
über Anschlussmöglichkeiten des 
Grundstücks an die vorhandene öf
fentliche Kanalisation. 

Die exakte Festlegung, an welcher 
Stelle und in welcher Form, das 
Grundstück an die öffentliche Kana
lisation angeschlos sen werden kann, 
erfolgt durch die Stadtentwässe
rung Lengerich.
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„Normales“ Genehmigungsverfahren 
nach § 63 BauO NRW

Bauvorhaben 
Alle baulichen Anlagen die unter § 68 Abs. 1
Nr. 1–19 aufgelistet sind.

Große Sonderbauten sind z.B.
• Hochhäuser
• Bürogebäude > 3000 m2 Geschossfläche
• Verkaufsstätten > 700 m2 Verkaufsfläche
• Versammlungsstätten > 200 Personen

Aufzählung nicht abschließend!

Hinweise 
Große Sonderbauten sind geregelt im § 54 
BauO NRW.

Nachweise 
Müssen bei Bauantrag vorliegen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Brandschutzkonzept

Alle Nachweise müssen geprüft sein!

Prüfung 
Allumfassende Prüfung (Baugenehmigung)
bauordnungsrechtliche, planungsrechtliche
und brandschutztechnische Prüfung

Fristen
keine

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Bauvorhaben 
Das Regelverfahren für alle Wohngebäude
bis 22 m Höhe und deren Nebenanlagen,
sonstige Vorhaben und kleine Sonderbauten.

Hinweise 
Ausgenommen große Sonderbauten. 
Abschließend aufgelistet im § 68 BauO NRW 
Abs. 1 Nr. 1–19.

Nachweise 
Bis Baubeginn sind einzureichen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Nachweis nach der EnergieVO
• Brandschutznachweis (gilt nicht für Wohn- 
 gebäude < 7 m)

Alle Nachweise müssen geprüft sein!
(Ausnahme Wohngebäude geringer Höhe
< 7 m und < 3 Wohneinheiten)

Prüfung 
Reduzierte bauordnungsrechtliche Prüfung 
(Baugenehmigung)
Wesentlich sind die planungsrechtliche Zuläs- 
sigkeit, die Abstandsfläche, die örtlichen 
Bauvorschriften, der Brandschutz, etc.

Fristen
Die Bearbeitungszeit ist vom Einzelfall abhän- 
gig und beträgt im Schnitt ca. 6 Wochen.

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren nach § 68 BauO NRW

Bauvorhaben 
Gilt nur für Wohngebäude und deren Neben- 
anlagen. Voraussetzung: Das Bauvorhaben 
liegt in einem qualifizierten Bebauungsplan 
und das Bauvorhaben hält alle Festsetzungen 
ein. Die Erschließung ist gesichert.

Hinweise 
Wird eine Befreiung benötigt, ist das
Freistellungsverfahren nicht anwendbar!

Nachweise 
Bis Baubeginn müssen vorliegen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Nachweis nach der EnergieVO
• Brandschutznachweis (gilt nicht für Wohn- 
 gebäude < 7 m)

Alle Nachweise müssen geprüft sein!
(Ausnahme Wohngebäude geringer Höhe
< 7 m und < 3 Wohneinheiten)

Prüfung 
Keine bauordnungsrechtliche Prüfung
(Keine Baugenehmigung)
Es wird nur die Übereinstimmung des Bau- 
vorhabens mit den Festsetzungen des Be- 
bauungsplanes abgeglichen.

Fristen
Es gilt eine Monatsfrist.

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Genehmigungsfreie Wohngebäude, Stell- 
plätze & Garagen nach § 67 BauO NRW

Bauvorhaben 
Alle baulichen Vorhaben die unter § 65 Abs. 1 Nr. 
1–49 sowie Anlagen die unter § 66 1-7 aufgelistet sind.
• Gebäude ohne Aufenthaltsräume < 30 cbm Ställe, 

Aborte oder Feuerstätten. Im Außenbereich gilt 
dies nur, wenn die Vorhaben einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen; dies gilt nicht 
für Garagen, Verkaufs- und Ausstellungsstände,

• nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile 
innerhalb baulicher Anlagen; dies gilt nicht für 
Wände, Decken und Türen von notwendigen Fluren 
als Rettungswege,

• Verkleidung von Balkonbrüstungen,
• Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 

30 m2 und einer Tiefe bis zu 3 m,
• Einfriedungen bis zu 2,0 m, an öffentlichen Verkehrs- 

flächen bis zu 1,0 m Höhe über der Geländeoberflä-
che; im Außenbereich nur erlaubt bei Grundstücken, 
die bebaut sind oder deren Bebauung genehmigt ist,

• Parabolantennenanlagen mit Reflektorschalen bis 
zu einem Durchmesser von 1,20 m und bis zu einer 
Höhe von 10,0 m, sonstige Antennenanlagen bis zu 
10,0 m Höhe,

• Fahnenmasten,
• nicht überdachte Stellplätze für PKW und Motor- 

räder bis zu insgesamt 100 m2,
• überdachte und nicht überdachte Fahrradstellplät-

ze bis zu insgesamt 100 m2,
• bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung oder 

der zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten 
dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, Pergolen,

• bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden 
Einrichtung von Sport- und Spielflächen dienen, 
wie Tore und Ballspiele, Schaukeln und Kletterge-
rüste, ausgenommen Tribünen,

• Wasserbecken bis zu 100 m3 Fassungsvermögen; 
außer im Außenbereich,

• selbstständige Aufschüttungen oder Abgrabungen 
bis zu 2,0 m Höhe oder Tiefe; im Außenbereich nur, 
wenn die Aufschüttungen und Abgrabungen nicht 
mehr als 400 m2 Fläche haben.

Aufzählung nicht abschließend!

Hinweise 
Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der 
Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die 
in der BauO NRW, in Vorschriften aufgrund der BauO 
NRW oder in anderen öffentlich-rechtlichen Vor- 
schriften gestellt werden!

Genehmigungsfreie Vorhaben & 
Anlagen nach §§ 65 und 66 BauO NRW

Gilt ausschließlich innerhalb 
eines Bebauungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 

oder Abs. 2 BauGB

„Normales“ Genehmigungsverfahren 
nach § 63 BauO NRW

Bauvorhaben 
Alle baulichen Anlagen die unter § 68 Abs. 1
Nr. 1–19 aufgelistet sind.

Große Sonderbauten sind z.B.
• Hochhäuser
• Bürogebäude > 3000 m2 Geschossfläche
• Verkaufsstätten > 700 m2 Verkaufsfläche
• Versammlungsstätten > 200 Personen

Aufzählung nicht abschließend!

Hinweise 
Große Sonderbauten sind geregelt im § 54 
BauO NRW.

Nachweise 
Müssen bei Bauantrag vorliegen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Brandschutzkonzept

Alle Nachweise müssen geprüft sein!

Prüfung 
Allumfassende Prüfung (Baugenehmigung)
bauordnungsrechtliche, planungsrechtliche
und brandschutztechnische Prüfung

Fristen
keine

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Bauvorhaben 
Das Regelverfahren für alle Wohngebäude
bis 22 m Höhe und deren Nebenanlagen,
sonstige Vorhaben und kleine Sonderbauten.

Hinweise 
Ausgenommen große Sonderbauten. 
Abschließend aufgelistet im § 68 BauO NRW 
Abs. 1 Nr. 1–19.

Nachweise 
Bis Baubeginn sind einzureichen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Nachweis nach der EnergieVO
• Brandschutznachweis (gilt nicht für Wohn- 
 gebäude < 7 m)

Alle Nachweise müssen geprüft sein!
(Ausnahme Wohngebäude geringer Höhe
< 7 m und < 3 Wohneinheiten)

Prüfung 
Reduzierte bauordnungsrechtliche Prüfung 
(Baugenehmigung)
Wesentlich sind die planungsrechtliche Zuläs- 
sigkeit, die Abstandsfläche, die örtlichen 
Bauvorschriften, der Brandschutz, etc.

Fristen
Die Bearbeitungszeit ist vom Einzelfall abhän- 
gig und beträgt im Schnitt ca. 6 Wochen.

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren nach § 68 BauO NRW

Bauvorhaben 
Gilt nur für Wohngebäude und deren Neben- 
anlagen. Voraussetzung: Das Bauvorhaben 
liegt in einem qualifizierten Bebauungsplan 
und das Bauvorhaben hält alle Festsetzungen 
ein. Die Erschließung ist gesichert.

Hinweise 
Wird eine Befreiung benötigt, ist das
Freistellungsverfahren nicht anwendbar!

Nachweise 
Bis Baubeginn müssen vorliegen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Nachweis nach der EnergieVO
• Brandschutznachweis (gilt nicht für Wohn- 
 gebäude < 7 m)

Alle Nachweise müssen geprüft sein!
(Ausnahme Wohngebäude geringer Höhe
< 7 m und < 3 Wohneinheiten)

Prüfung 
Keine bauordnungsrechtliche Prüfung
(Keine Baugenehmigung)
Es wird nur die Übereinstimmung des Bau- 
vorhabens mit den Festsetzungen des Be- 
bauungsplanes abgeglichen.

Fristen
Es gilt eine Monatsfrist.

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Genehmigungsfreie Wohngebäude, Stell- 
plätze & Garagen nach § 67 BauO NRW

Bauvorhaben 
Alle baulichen Vorhaben die unter § 65 Abs. 1 Nr. 
1–49 sowie Anlagen die unter § 66 1-7 aufgelistet sind.
• Gebäude ohne Aufenthaltsräume < 30 cbm Ställe, 

Aborte oder Feuerstätten. Im Außenbereich gilt 
dies nur, wenn die Vorhaben einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen; dies gilt nicht 
für Garagen, Verkaufs- und Ausstellungsstände,

• nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile 
innerhalb baulicher Anlagen; dies gilt nicht für 
Wände, Decken und Türen von notwendigen Fluren 
als Rettungswege,

• Verkleidung von Balkonbrüstungen,
• Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 

30 m2 und einer Tiefe bis zu 3 m,
• Einfriedungen bis zu 2,0 m, an öffentlichen Verkehrs- 

flächen bis zu 1,0 m Höhe über der Geländeoberflä-
che; im Außenbereich nur erlaubt bei Grundstücken, 
die bebaut sind oder deren Bebauung genehmigt ist,

• Parabolantennenanlagen mit Reflektorschalen bis 
zu einem Durchmesser von 1,20 m und bis zu einer 
Höhe von 10,0 m, sonstige Antennenanlagen bis zu 
10,0 m Höhe,

• Fahnenmasten,
• nicht überdachte Stellplätze für PKW und Motor- 

räder bis zu insgesamt 100 m2,
• überdachte und nicht überdachte Fahrradstellplät-

ze bis zu insgesamt 100 m2,
• bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung oder 

der zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten 
dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, Pergolen,

• bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden 
Einrichtung von Sport- und Spielflächen dienen, 
wie Tore und Ballspiele, Schaukeln und Kletterge-
rüste, ausgenommen Tribünen,

• Wasserbecken bis zu 100 m3 Fassungsvermögen; 
außer im Außenbereich,

• selbstständige Aufschüttungen oder Abgrabungen 
bis zu 2,0 m Höhe oder Tiefe; im Außenbereich nur, 
wenn die Aufschüttungen und Abgrabungen nicht 
mehr als 400 m2 Fläche haben.

Aufzählung nicht abschließend!

Hinweise 
Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der 
Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die 
in der BauO NRW, in Vorschriften aufgrund der BauO 
NRW oder in anderen öffentlich-rechtlichen Vor- 
schriften gestellt werden!

Genehmigungsfreie Vorhaben & 
Anlagen nach §§ 65 und 66 BauO NRW

Gilt ausschließlich innerhalb 
eines Bebauungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 

oder Abs. 2 BauGB

Die Baugenehmigungsverfahren in der Übersicht
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„Normales“ Genehmigungsverfahren 
nach § 63 BauO NRW

Bauvorhaben 
Alle baulichen Anlagen die unter § 68 Abs. 1
Nr. 1–19 aufgelistet sind.

Große Sonderbauten sind z.B.
• Hochhäuser
• Bürogebäude > 3000 m2 Geschossfläche
• Verkaufsstätten > 700 m2 Verkaufsfläche
• Versammlungsstätten > 200 Personen

Aufzählung nicht abschließend!

Hinweise 
Große Sonderbauten sind geregelt im § 54 
BauO NRW.

Nachweise 
Müssen bei Bauantrag vorliegen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Brandschutzkonzept

Alle Nachweise müssen geprüft sein!

Prüfung 
Allumfassende Prüfung (Baugenehmigung)
bauordnungsrechtliche, planungsrechtliche
und brandschutztechnische Prüfung

Fristen
keine

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Bauvorhaben 
Das Regelverfahren für alle Wohngebäude
bis 22 m Höhe und deren Nebenanlagen,
sonstige Vorhaben und kleine Sonderbauten.

Hinweise 
Ausgenommen große Sonderbauten. 
Abschließend aufgelistet im § 68 BauO NRW 
Abs. 1 Nr. 1–19.

Nachweise 
Bis Baubeginn sind einzureichen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Nachweis nach der EnergieVO
• Brandschutznachweis (gilt nicht für Wohn- 
 gebäude < 7 m)

Alle Nachweise müssen geprüft sein!
(Ausnahme Wohngebäude geringer Höhe
< 7 m und < 3 Wohneinheiten)

Prüfung 
Reduzierte bauordnungsrechtliche Prüfung 
(Baugenehmigung)
Wesentlich sind die planungsrechtliche Zuläs- 
sigkeit, die Abstandsfläche, die örtlichen 
Bauvorschriften, der Brandschutz, etc.

Fristen
Die Bearbeitungszeit ist vom Einzelfall abhän- 
gig und beträgt im Schnitt ca. 6 Wochen.

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren nach § 68 BauO NRW

Bauvorhaben 
Gilt nur für Wohngebäude und deren Neben- 
anlagen. Voraussetzung: Das Bauvorhaben 
liegt in einem qualifizierten Bebauungsplan 
und das Bauvorhaben hält alle Festsetzungen 
ein. Die Erschließung ist gesichert.

Hinweise 
Wird eine Befreiung benötigt, ist das
Freistellungsverfahren nicht anwendbar!

Nachweise 
Bis Baubeginn müssen vorliegen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Nachweis nach der EnergieVO
• Brandschutznachweis (gilt nicht für Wohn- 
 gebäude < 7 m)

Alle Nachweise müssen geprüft sein!
(Ausnahme Wohngebäude geringer Höhe
< 7 m und < 3 Wohneinheiten)

Prüfung 
Keine bauordnungsrechtliche Prüfung
(Keine Baugenehmigung)
Es wird nur die Übereinstimmung des Bau- 
vorhabens mit den Festsetzungen des Be- 
bauungsplanes abgeglichen.

Fristen
Es gilt eine Monatsfrist.

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Genehmigungsfreie Wohngebäude, Stell- 
plätze & Garagen nach § 67 BauO NRW

Bauvorhaben 
Alle baulichen Vorhaben die unter § 65 Abs. 1 Nr. 
1–49 sowie Anlagen die unter § 66 1-7 aufgelistet sind.
• Gebäude ohne Aufenthaltsräume < 30 cbm Ställe, 

Aborte oder Feuerstätten. Im Außenbereich gilt 
dies nur, wenn die Vorhaben einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen; dies gilt nicht 
für Garagen, Verkaufs- und Ausstellungsstände,

• nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile 
innerhalb baulicher Anlagen; dies gilt nicht für 
Wände, Decken und Türen von notwendigen Fluren 
als Rettungswege,

• Verkleidung von Balkonbrüstungen,
• Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 

30 m2 und einer Tiefe bis zu 3 m,
• Einfriedungen bis zu 2,0 m, an öffentlichen Verkehrs- 

flächen bis zu 1,0 m Höhe über der Geländeoberflä-
che; im Außenbereich nur erlaubt bei Grundstücken, 
die bebaut sind oder deren Bebauung genehmigt ist,

• Parabolantennenanlagen mit Reflektorschalen bis 
zu einem Durchmesser von 1,20 m und bis zu einer 
Höhe von 10,0 m, sonstige Antennenanlagen bis zu 
10,0 m Höhe,

• Fahnenmasten,
• nicht überdachte Stellplätze für PKW und Motor- 

räder bis zu insgesamt 100 m2,
• überdachte und nicht überdachte Fahrradstellplät-

ze bis zu insgesamt 100 m2,
• bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung oder 

der zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten 
dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, Pergolen,

• bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden 
Einrichtung von Sport- und Spielflächen dienen, 
wie Tore und Ballspiele, Schaukeln und Kletterge-
rüste, ausgenommen Tribünen,

• Wasserbecken bis zu 100 m3 Fassungsvermögen; 
außer im Außenbereich,

• selbstständige Aufschüttungen oder Abgrabungen 
bis zu 2,0 m Höhe oder Tiefe; im Außenbereich nur, 
wenn die Aufschüttungen und Abgrabungen nicht 
mehr als 400 m2 Fläche haben.

Aufzählung nicht abschließend!

Hinweise 
Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der 
Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die 
in der BauO NRW, in Vorschriften aufgrund der BauO 
NRW oder in anderen öffentlich-rechtlichen Vor- 
schriften gestellt werden!

Genehmigungsfreie Vorhaben & 
Anlagen nach §§ 65 und 66 BauO NRW

Gilt ausschließlich innerhalb 
eines Bebauungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 

oder Abs. 2 BauGB

„Normales“ Genehmigungsverfahren 
nach § 63 BauO NRW

Bauvorhaben 
Alle baulichen Anlagen die unter § 68 Abs. 1
Nr. 1–19 aufgelistet sind.

Große Sonderbauten sind z.B.
• Hochhäuser
• Bürogebäude > 3000 m2 Geschossfläche
• Verkaufsstätten > 700 m2 Verkaufsfläche
• Versammlungsstätten > 200 Personen

Aufzählung nicht abschließend!

Hinweise 
Große Sonderbauten sind geregelt im § 54 
BauO NRW.

Nachweise 
Müssen bei Bauantrag vorliegen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Brandschutzkonzept

Alle Nachweise müssen geprüft sein!

Prüfung 
Allumfassende Prüfung (Baugenehmigung)
bauordnungsrechtliche, planungsrechtliche
und brandschutztechnische Prüfung

Fristen
keine

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Bauvorhaben 
Das Regelverfahren für alle Wohngebäude
bis 22 m Höhe und deren Nebenanlagen,
sonstige Vorhaben und kleine Sonderbauten.

Hinweise 
Ausgenommen große Sonderbauten. 
Abschließend aufgelistet im § 68 BauO NRW 
Abs. 1 Nr. 1–19.

Nachweise 
Bis Baubeginn sind einzureichen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Nachweis nach der EnergieVO
• Brandschutznachweis (gilt nicht für Wohn- 
 gebäude < 7 m)

Alle Nachweise müssen geprüft sein!
(Ausnahme Wohngebäude geringer Höhe
< 7 m und < 3 Wohneinheiten)

Prüfung 
Reduzierte bauordnungsrechtliche Prüfung 
(Baugenehmigung)
Wesentlich sind die planungsrechtliche Zuläs- 
sigkeit, die Abstandsfläche, die örtlichen 
Bauvorschriften, der Brandschutz, etc.

Fristen
Die Bearbeitungszeit ist vom Einzelfall abhän- 
gig und beträgt im Schnitt ca. 6 Wochen.

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren nach § 68 BauO NRW

Bauvorhaben 
Gilt nur für Wohngebäude und deren Neben- 
anlagen. Voraussetzung: Das Bauvorhaben 
liegt in einem qualifizierten Bebauungsplan 
und das Bauvorhaben hält alle Festsetzungen 
ein. Die Erschließung ist gesichert.

Hinweise 
Wird eine Befreiung benötigt, ist das
Freistellungsverfahren nicht anwendbar!

Nachweise 
Bis Baubeginn müssen vorliegen:
• Standsicherheitsnachweis
• Schallschutznachweis
• Nachweis nach der EnergieVO
• Brandschutznachweis (gilt nicht für Wohn- 
 gebäude < 7 m)

Alle Nachweise müssen geprüft sein!
(Ausnahme Wohngebäude geringer Höhe
< 7 m und < 3 Wohneinheiten)

Prüfung 
Keine bauordnungsrechtliche Prüfung
(Keine Baugenehmigung)
Es wird nur die Übereinstimmung des Bau- 
vorhabens mit den Festsetzungen des Be- 
bauungsplanes abgeglichen.

Fristen
Es gilt eine Monatsfrist.

Pflichten des Bauherrn:
• Anzeige Baubeginn
• Benennung des Bauleiters
• Anzeige der Rohbaufertigstellung
• Anzeige Fertigstellung
• Gebäudeeinmessungspflicht

Genehmigungsfreie Wohngebäude, Stell- 
plätze & Garagen nach § 67 BauO NRW

Bauvorhaben 
Alle baulichen Vorhaben die unter § 65 Abs. 1 Nr. 
1–49 sowie Anlagen die unter § 66 1-7 aufgelistet sind.
• Gebäude ohne Aufenthaltsräume < 30 cbm Ställe, 

Aborte oder Feuerstätten. Im Außenbereich gilt 
dies nur, wenn die Vorhaben einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen; dies gilt nicht 
für Garagen, Verkaufs- und Ausstellungsstände,

• nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile 
innerhalb baulicher Anlagen; dies gilt nicht für 
Wände, Decken und Türen von notwendigen Fluren 
als Rettungswege,

• Verkleidung von Balkonbrüstungen,
• Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 

30 m2 und einer Tiefe bis zu 3 m,
• Einfriedungen bis zu 2,0 m, an öffentlichen Verkehrs- 

flächen bis zu 1,0 m Höhe über der Geländeoberflä-
che; im Außenbereich nur erlaubt bei Grundstücken, 
die bebaut sind oder deren Bebauung genehmigt ist,

• Parabolantennenanlagen mit Reflektorschalen bis 
zu einem Durchmesser von 1,20 m und bis zu einer 
Höhe von 10,0 m, sonstige Antennenanlagen bis zu 
10,0 m Höhe,

• Fahnenmasten,
• nicht überdachte Stellplätze für PKW und Motor- 

räder bis zu insgesamt 100 m2,
• überdachte und nicht überdachte Fahrradstellplät-

ze bis zu insgesamt 100 m2,
• bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung oder 

der zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten 
dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, Pergolen,

• bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden 
Einrichtung von Sport- und Spielflächen dienen, 
wie Tore und Ballspiele, Schaukeln und Kletterge-
rüste, ausgenommen Tribünen,

• Wasserbecken bis zu 100 m3 Fassungsvermögen; 
außer im Außenbereich,

• selbstständige Aufschüttungen oder Abgrabungen 
bis zu 2,0 m Höhe oder Tiefe; im Außenbereich nur, 
wenn die Aufschüttungen und Abgrabungen nicht 
mehr als 400 m2 Fläche haben.

Aufzählung nicht abschließend!

Hinweise 
Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der 
Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die 
in der BauO NRW, in Vorschriften aufgrund der BauO 
NRW oder in anderen öffentlich-rechtlichen Vor- 
schriften gestellt werden!

Genehmigungsfreie Vorhaben & 
Anlagen nach §§ 65 und 66 BauO NRW

Gilt ausschließlich innerhalb 
eines Bebauungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 

oder Abs. 2 BauGB
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5. Bauausführung/Baubeendigung

5.1. Baubeginn

Baugenehmigung
Erteilt Ihnen das Bauaufsichtsamt 
des Kreises Steinfurt die Baugeneh
migung, wird diese mit weiteren  
Bedingungen, Nebenbestimmungen 
oder Hinweisen an Sie ausgehän
digt. Dennoch können Sie nicht 
gleich mit Ihrem Bauvorhaben be
ginnen. 

Der Baubeginn ist erst zulässig, 
wenn Sie ihn mit einer Vorlaufzeit 
von einer Woche unter Angabe Ih
res Namens und Unterschrift beim 
Bauaufsichtsamt angezeigt haben. 
Der Baugenehmigung liegt ein ent
sprechender Vordruck – Baubeginn
anzeige – bei. Zudem berechtigt 
erst das Vorliegen einer (geprüften) 
Statik zur Bau aus führung.

Die Baugenehmigung, einschließ
lich aller Unterlagen, muss auf der 
Baustelle ständig vorliegen. Das der 
Genehmigung beigefügte Baustel
lenschild (roter bzw. grauer Punkt) 
ist dauerhaft und weithin sichtbar 
an der Baustelle anzubringen. Es 
verweist auf Bezeichnung des Bau
vorhabens, Name und Anschrift des 
Entwurfsverfassers, des Bauleiters, 
der ausführenden Firma und des 
Bauherrn. Soweit erforderlich, sind 
geeignete Schutzmaßnahmen (wie 
die Errichtung eines Bauzaunes) zu 
treffen, da von Baustellen oft Ge
fahren – insbesondere für Kinder – 
ausgehen. 

Der Bauherr und der Unternehmer 
tragen deshalb eine besondere Ver
antwortung für die Sicherung der 
Baustelle. 

Genehmigungsfreistellung
Ist Ihr Vorhaben aus gemeindlicher 
Sicht im Grundsatz akzeptiert und 
wird auch aus anderen Gründen 
kein Baugenehmigungsverfahren ge
fordert, erhalten Sie dazu eine 
schriftliche Erklärung vom Fach

dienst Bauen, Planen und Umwelt. 
Die Erklärung ergeht ohne jegliche 
Prüfung der Bauaufsichtsbehörde 
des Kreises Steinfurt. Entsprechend 
wird unterstellt, dass die formellen 
Vorschriften für die Genehmigungs
freistellung von Ihnen und Ihrem 
beauftragten Architekten/Bauvor
lagenberechtigten in vollem Um
fang beachtet wurden. Die Stadt 
Lengerich haftet in keiner Weise.

Nun sind Sie und Ihr beauftragter 
Architekt/Bauvorlagenberechtig
ter dafür verantwortlich, dass das 
Vorhaben nach der vorgelegten 
Planung insgesamt zulässig her
gestellt wird. Bei beabsichtigten 
(planungsrechtlich zulässigen) Än
derungen müssen Sie diese recht
zeitig nachreichen. Der Baubeginn 
bei der Genehmigungsfreistellung 
ist zulässig, solange das zugrunde
liegende Planungsrecht bzw. der 
rechtskräftige Bebauungsplan gilt. 

Es ist Vorschrift, dass Sie rechtzei
tig vor Baubeginn die Eigentümer 
der angrenzenden Grundstücke 
über Ihr Bauvorhaben und die Zu
lässigkeit des Baubeginns informie
ren. Besonders bei der Möglichkeit 
nachbarlicher Einwände ist eine 
frühzeitige und umfassende Infor

mation zu empfehlen.  Bevor Sie mit 
dem Vorhaben beginnen, teilen Sie 
der Bauaufsichtsbehörde mindes
tens eine Woche vorher das Datum 
des beabsichtigten Baubeginns 
schrift  lich mit.

Bei Neubaumaßnahmen sind die 
Grundrissfläche und die Höhenlage 
vor Baubeginn abzustecken. Von 
Baubeginn an müssen auf der Bau
stelle mindestens eine Zweitschrift 
der vorgelegten Bauvorlagen und 
der erforderlichen bautechnischen 
Nachweise zur jederzeitigen Ein
sicht durch Mitarbeiter der Bauauf
sichtsbehörde vorliegen. 

5.2. Abnahme/Anzeige

Baugenehmigungen
Für genehmigungspflichtige Vorha
ben erfolgen für den Rohbau bzw. 
das fertiggestellte Gebäude Bauzu
standsbesichtigungen, deren Um
fang im Ermessen der Bauauf
sichtsbehörde liegt. 

Bei Vorhaben, die im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren genehmigt 
werden, kann die Bauaufsichts
behörde auf die Bauzustandsbe
sichtigungen ver zichten. „L
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Die Fertigstellung des Rohbaus bzw. 
die abschließende Fertigstellung ist 
der Bauaufsicht durch den Bau
herrn eine Woche vorher anzuzei
gen. Entsprechende Vordrucke lie
gen der Baugenehmigung bei. Der 
Mitarbeiter der Bauaufsicht verge
wissert sich dabei, ob die Beschaf
fenheit des Rohbaus eine Fertig
stellung gestattet. 

Bei der Fertigstellungsbesichtigung 
wird geprüft, ob der Endzustand 
des Baus eine Benutzung erlaubt. 
Die entsprechenden amtlichen Be
scheinigungen werden nur auf Ver
langen des Bauherrn ausgestellt. 
Die Zustandsbesichtigungen sind 
gebührenpflichtig.

Genehmigungsfreistellung
Die Fertigstellung Ihres Bauvorha
bens müssen Sie der Bauaufsichts
behörde des Kreises Steinfurt schrift
lich anzeigen. Zu diesem Zeitpunkt 
müssen Ihnen Bescheinigungen der 

an der Planung/Prüfung beteiligten 
Sachverständigen über das Bauvor
haben begleitenden Kontrollen vor
liegen.

Bewahren Sie Ihre im Laufe der Pla
nung und Herstellung Ihres Vorha
bens gesammelten Unterlagen (Bau
vorlagen, Erklärungen, Nachweise, 
Bescheinigungen) sorgfältig auf, 
um diese bei ggf. Eigentumsüber
gang der Immobilie als Zulässig
keitsnachweise an die neuen Eigen
tümer weiterzugeben.

5.3. Gebäudeeinmessung

Die Vermessungsgesetze der Län
der (hier Vermessungs und Katas
tergesetz – VermKatG NW) fordern 
vom Bauherrn die amtliche Einmes
sung des neu errichteten oder ver
änderten Gebäudes. 

Die amtliche Einmessung dient der 
Fortführung des Katasterwerks und 
damit der Vollständigkeit des amtli
chen Nachweises der Grundstücke 
und Gebäude im Liegenschaftska
taster. Das Liegenschaftskataster 
stellt einen vollständigen amtlichen 
Nachweis aller Flurstücke dar. In 
ihm sind sowohl die Lage, Nutzung 
und Größe der Liegenschaften als 
auch der Nachweis der Eigentümer 
und Erbbauberechtigten, und zwar 
entsprechend den grundbuchrecht
lichen Eintragungen, beschrieben 
und dargestellt. 

Die amtliche Einmessung stellt eine 
hoheitliche Aufgabe dar und kann 
daher nur von autorisierten Ver
messungsstellen durchgeführt wer
den. Hierzu gehören neben öffent
lich bestellten Vermessungsingeni
euren auch das Vermessungs und 
Katasteramt des Kreises Steinfurt.
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http://www.schutzengel-lengerich.de
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TEIL II

„Lengerich baut… energiebewusst im Neubau“
In einem privaten Haushalt wird 
durchschnittlich über 70% der ge
nutzten Energie für das Heizen auf
gewendet. Bei den steigenden Ener

giepreisen wird energiebewusstes 
Bauen daher zu einer wichtigen 
Überlegung, die schon bei der Pla
nung Berücksichtigung findet. Bei 

einem Neubau sind mit geringen 
Zusatzkosten schon Verbrauchswer
te zu erzielen, die weit unterhalb 
der gesetzlichen Forderung liegen.
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1. Gebäude konstruktion

Wichtig bei einem Neubau ist die 
Gebäudeform. Sie wirkt sich stark 
auf den Energiebedarf Ihres Hauses 
aus. Physikalisch ist die Eigenschaft 
eines Würfels für den rechtwinkeli
gen Bau aus energetischer Sicht am 
besten geeignet.

Das bedeutet, dass ein Haus mit 
kom pakter und recht einfacher Form 
viel weniger Energie abgibt als ein 

Haus mit Vorsprüngen, Gauben und 
Erkern; im Gegenteil: hier kann sich 
der kalte Wind fangen. 

Möchten Sie nicht auf diese gestal
terischen Bauelemente verzichten, 
muss bei der Planung noch mehr 
Wert auf eine gut gedämmte Au
ßenhülle gelegt werden. Ebenso ist 
die Wahl des Gebäudetyps aus
schlaggebend für eine ho he Ener

gieeffizienz. Freistehende Gebäude 
haben bei gleicher Däm mung eine 
schlechtere Energiebilanz als Dop
pel– oder Rei hen häu ser, die sich mit 
ihren seitlichen Flächen gegensei
tig schützen. 

Folgende Anforderungen führen 
eben falls zum Gelingen eines ener
gieeffizienten Hauses:

●● Passive, solare Energiegewinne 
durch Fenster

●● Gute Dämmung der Gebäudehülle
●● Wärmebrückenminimierte und 

luftdichte Konstruktionen
●● Eine auf das Gebäude abge

stimmte Anlagentechnik
●● Sorgfältige Bauausführung

Der relative geringe Mehraufwand 
für einen energiesparenden Neu
bau rechnet sich bald über die ein
gesparten Betriebskosten. So ma
chen Sie sich weitgehend unabhän
gig von künftigen Preissteigerun
gen bei Öl oder Gas. Informieren Sie 
sich über staatliche Förderungspro
gramme und zinsgünstige Kredite.

http://www.scherff-lengerich.de
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2. Beratungs- 
 angebot der  
 Stadt Lengerich

Die Weichen zu mehr Energieeffizi
enz und Komfort sollten in einem 
möglichst frühen Planungsstadium 
gestellt werden. Zur Unterstützung 
bietet die Stadt Lengerich für alle 
Bauwilligen ein Beratungsangebot 
an. Dieses besteht aus…

2.1. ... Energie beratung  
 im Neubau:

Seit Mai 2012 besteht dieses Ange
bot für alle interessierten Neubau
kunden. In Zusammenarbeit mit der 
Verbraucherzentrale NRW wird den 
Bauwilligen eine umfassende Bera
tung von bis zu 90 Minuten angebo
ten. Dank der Förderung durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie muss vor Ort nur 
ein Kostenbeitrag von maximal 15 ¡ 
entrichtet werden. Die Baufamilien 
können sich zu folgenden Themen 
beraten lassen:

●● Dämmung, Lüftung, Gebäude
dichtheit

●● Heizungsanlagen, Brennstoffwahl
●● Erneuerbare Energien, wie So

larenergie und Biomasse
●● EnEV–Nachweis
●● Qualitätssicherung der Bauaus

führung, wie Luftdichtheitstest 
oder Thermografie

●● Fördermöglichkeiten

Der Architekt Ralf Siegmund führt als 
unabhängiger Energieberater der Ver
 braucherzentrale NRW die Be ratung 
in Lengerich durch. Die Beratung für 
Baufamilien findet 1mal monatlich 
nach vorheriger Anmeldung statt.
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Eine Terminvereinbarung er
folgt über den Fachdienst Bau
en, Planen und Umwelt der Stadt 
Lengerich unter Tel.: 05481/33-
555 oder -508. Die Beratung 
findet in den Räumen der Stadt 
Lengerich statt!
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2.2. ... Bauherren mappe

Gut informiert können Neubauwilli
ge mit der neuen Bauherrenmappe 
loslegen. 

Sie enthält umfangreiches Informa
tionsmaterial zum energieeffizien
ten Neubau, zur Energieeinsparver
ordnung 2009 und zu Wärme aus 
erneuerbaren Energien. 

Weitere Informationen finden sie 
unter: 

●● www.energieagentur.nrw.de
●● www.hmuelv.hessen.de
●● www.zukunfthaus.info 
●● www.saena.de

2.3. … Broschüre der Stadt: 

„Lengerich baut energiebe-
wusst – KfW-Effizienzhaus 70“
Die Stadt beabsichtigt, in neuen 
Wohngebieten den „KfWEffizienz
haus 70–Standard“ einzuführen. 

In der Broschüre werden die we
sentlichen Eckpunkte des energie
sparenden Neubaus unter Berück
sichtigung des „KfWEffizienzhau
ses 70“ und das passende Bera
tungsangebot der Stadt vorgestellt.
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http://www.energieagentur.nrw.de
http://www.hmuelv.hessen.de
http://www.zukunft-haus.info
http://www.saena.de
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3. Haus im Glück

Ansprechpartner von Haus im Glück:
Mareike Bußkamp
Tel.: 02551/692108
mareike.busskamp@kreissteinfurt.de

Energieeffizientes Bauen  
& Modernisieren mit Un-
terstützung des Vereins 
„Haus im Glück“

Wer möchte nicht dauerhaft Geld 
sparen, den Wohnkomfort und den 
Wert seines Eigenheims steigern? 
Haus im Glück unterstützt Sie da
bei. Der gemeinnützige Verein in
formiert und berät Sie gern, um 
energieeffiziente Modernisierungs
maßnahmen zu planen und umzu
setzen. 

Neben der energetischen Gebäude
modernisierung bietet der gemein
nützige Verein Bauherren Informa
tionen rund um das energieeffizien
te Bauen an. Aber auch die Nutzung 
erneuerbarer Energien möchte 
Haus im Glück im Kreis Steinfurt 
vorantreiben.

Seit seiner Gründung in 2005 ver
folgt der Verein das Ziel, den Haus
besitzern und Bauherren des Zu
kunftskreises Steinfurt eine Platt
form zu schaffen, um sich umfas
send, anbieterunabhängig und 
kos ten günstig informieren und be
raten zu lassen. 

Mitglieder bei Haus im Glück sind 
der Kreis Steinfurt, die 24 kreisan
gehörigen Städte und Gemeinden, 
die Innungen des Bauhandwerks, 
die Kreishandwerkerschaft, die Be
zirksschornsteinfegerinnung, die 
Stadtwerke aus Rheine, Greven, 
Steinfurt, Ochtrup und Lengerich, 
die Marketinggemeinschaft der 
Volksbanken, die Kreissparkasse 
Steinfurt und die Stadtsparkasse 
Lengerich. 

Um beispielsweise das Thema der 
energieeffizienten Gebäudemoder
nisierung in die Region zu tragen 
und die Hausbesitzer „direkt an der 
Haustür abzuholen“, organisiert 
der Verein in enger Zusammenar
beit mit lokalen Handwerkern, Ar
chitekten, Ingenieuren und Energie
beratern zahlreiche Projekte und 
Aktionen wie die ThermografieAk
tion und die HauszuHausBera
tungswochen.

Ausgangspunkt jeder Modernisie
rung ist die bauliche Analyse des 
Gebäudes. Dazu gehört die Begut
achtung aller wichtigen Bauteile 
und der Anlagentechnik, ihres Zu
standes und etwaiger Schäden. Ne
ben dieser Begutachtung ist eine 
energetische Bestandsaufnahme 
unerlässlich. Hier wird geprüft, an 
welchen Stellen Ihr Eigenheim zu 
viel Energie benötigt, wie Sie Ener
gie einsparen können und sich die 
notwendigen Arbeiten ggf. mit ei
ner baulichen Instandsetzung kop
peln lassen. 

Auf dieser Grundlage lassen sich 
eine Liste notwendiger Instandset
zungs und Modernisierungs ar bei

ten sowie ein Sanierungsfahrplan 
ableiten. Damit die anstehenden 
Maßnahmen auch finanziell um
setzbar sind, sind Beratungen zu 
Fördermöglichkeiten von Baumaß
nahmen lohnenswert! 

Für all diese Maßnahmen und Be
gutachtungen gibt es Fachleute im 
Kreis Steinfurt, die Sie unterstüt
zen, um Fehler zu vermeiden, die 
für Sie langfristig sehr teuer wer
den können. Nutzen Sie daher das 
Netzwerk von Haus im Glück, um Ihr 
Bauvorhaben fachgerecht und ener
gieeffizient zu realisieren!

Bei Fragen rund um den Einsatz er
neuerbarer Energien, zu Beratungs 
und Fördermöglichkeiten, zum ener
gie effizienten Bauen und Moderni
sieren können Sie die telefonische 
Erstberatung unter 02574/1550 
von Haus im Glück jeden Montag 
von 14.00–18.00 Uhr nutzen.

Weitere Informationen über lokale 
Energieberater und Handwerker so
wie Beratungs und Informations
angebote von Haus im Glück erhalten 
Sie unter www.hausimglueck.info.
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mailto:mareike.busskamp@kreis-steinfurt.de
http://www.hausimglueck.info
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TEIL III

„Lengerich baut…  
energiebewusst bei der Modernisierung“
Sie planen eine größere oder auch 
kleinere Renovierung ihrer Woh
nung oder Ihres Hauses? Es emp
fiehlt sich auf jeden Fall, die Moder
nisierung mit energiesparenden 
Maßnahmen zu verbinden, denn es 
wird dadurch nicht nur ihr Wohn

komfort gesteigert, sondern Sie 
sparen auch Energie und damit 
Kosten. Sinnvoll kombinierte und 
fachgerecht aufeinander abge
stimmte Maßnahmen erhöhen die 
Einsparung von Energiekosten. Bei 
einer umfangreichen Sanierung ei

nes Altbaus kann der Energiebe
darf um bis zu 80% gesenkt wer
den.

Informieren sie sich schon zu Be
ginn der Maßnahmen am besten bei 
unabhängigen Fachleuten.

1. Energie beratung Lengerich: Altbau/ener getische  
 Modernisierung und Energie sparen

Die Energieberater der Verbrau
cherzentrale sind seit fast 30 Jah
ren verlässliche Begleiter auf dem 
Weg in eine energiebewusste Zu
kunft. Sie zeigen, wie durch intelli
gente Kombination verschiedener 
Maßnahmen Kosten, Nutzen und 
Spareffekte optimiert werden und 
wie für das jeweilige Vorhaben För
dermittel vom Staat zu erhalten sind. 

In Lengerich gibt es den Beratungs
stützpunkt seit dem Jahr 2008. Die 
Energieberatung erfolgt 1mal mo
natlich nach vorheriger Anmeldung.

Für ein Beratungsgespräch werden 
in der Regel 30 Minuten angesetzt. 
Dank der Förderung durch das Bun
desministerium für Wirtschaft und 
Technologie muss vor Ort nur ein 
Kostenbeitrag von 5 ¡/30 min.  ent
richtet werden.

Der Architekt Ralf Siegmund führt 
als unabhängiger Energieberater 
der Verbraucherzentrale NRW die 
Beratung in Lengerich durch.

Eine Terminvereinbarung er
folgt über den Fachdienst Bau
en, Planen und Umwelt der Stadt 
Lengerich unter Tel.: 05481/33-
555 oder -508. Die Beratung 
findet in den Räumen der Stadt 
Lengerich statt!

http://www.himmelreich-gmbh.de
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2. Altbau moder nisierung – der Wärmeschutz ist entscheidend

Urheberrechte:
BW BauRatgeber Energie & Wohnen
Franz Wenneman
Marienstraße 12 a, 48369 Saerbeck
Tel.: 02574/1550
Internet: www.bauvisionen.com

Über Außenwände, Fenster, Keller
decken, Dachkonstruktion und 
obers te Geschossdecke geht Wär
me im Winter in großen Mengen 
verloren. Aber nicht nur das: Durch 
eine bessere Dämmung älterer Ge
bäude werden Bauschäden vermie
den und die Wohnräume sind ange
nehmer zu bewohnen, da die Innen
wandoberflächen angenehm warm 
bleiben. 

Dämmung der Kellerdecke 

Da die Kellerdecke zum nicht be
heizten Keller meist gar nicht ge
dämmt ist, entstehen relativ niedri

ge Temperaturen an der Fußboden
oberfläche. Abhilfe schafft hier das 
Anbringen von Dämmplatten an der 
Unterseite der Kellerdecke bzw. das 
Anbringen einer abgedeckten De
cke mit Dämmstoff. Abhängig von 
der Kellerraumhöhe kann die 
Dämmstärke variiert werden. 

Bei der Dämmstoffauswahl sollte 
darauf geachtet werden, dass die 
Produkte FCKW (Fluor chlor kohlen
wasserstoff) und HFCKW (teilhalo
genierte FCKW) frei sind. Sind zahl
reiche Installationsleitungen vor
handen, ist es eventuell sinnvoll, 
eine Unterkonstruktion mit Verklei
dung aufzubauen und nachträglich 
den Hohlraum mit Dämmstoff aus
blasen zu lassen. 

Diese Vorgehensweise bietet sich 
auch bei ungleichförmigen Keller
decken (z.B. Gewölbe oder Kap
pendecken) an. Auf jeden Fall sollte 

die anzubringende Unterkonstruk
tion mit dem Hohlraum rechtzeitig 
mit der Fachfirma, die das Einbrin
gen des Dämmstoffes vornehmen 
soll, besprochen werden. 

Dämmung schützt  
die Außenwände 

Eine Außenwand ist extremen Wit
terungseinflüssen durch Schlagre
gen und Sonnenstrahlung ausge
setzt. Eine nachträgliche Wärme
dämmung verringert nicht nur den 
Energieverbrauch, sondern schützt 
die Wand vor extremen Tempera
turschwankungen. 

Da die meisten Dämmstoffe diffusi
onsoffen, d.h. feuchtigkeitsdurch
lässig sind, kann auch Wasserdampf, 
der in das Mauerwerk eindringt, 
nach außen abgeleitet werden. 

http://www.bauvisionen.com
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Dämmung der obersten 
Geschossdecke 

Neben den Außenwänden geht bei 
Einfamilienhäusern am meisten 
Ener  gie über die oberste Geschoss
decke zum unbewohnten Dachbo
den verloren. Experten rechnen mit 
20% bis 25%! Speziell hier kann 
man mit wenig Kosten eine gute 
Heizenergieeinsparung erzielen. 

So kann z.B. auf der obersten Ge
schossdecke (bei Holzbaukonstruk
tionen ist das Auslegen einer 
Dampfbremse sinnvoll) direkt der 
Dämmstoff ausgelegt werden. Dämm
platten sollten mehrlagig, fugen
versetzt verlegt werden. Als Dämm
stoff stehen Zellulosematten, Kork, 
Polystyrolplatten oder Mineralwolle 
usw. zur Verfügung. 

Soll der Dachboden begehbar sein, 
sind andere – aber auch relativ ein
fache – Lösungen möglich. So kön
nen z.B. Lagerhölzer ausgelegt 
wer den, die mit einer zwischen lie
genden Dämmung versehen wer
den. Die begehbare Fläche kann 
mittels OSB Platten hergestellt wer
den. In manchen Häusern sind so
gar ungedämmte Holzbalkende
cken mit einer entsprechenden 
Luftschicht als oberste Geschoss
decke zu finden. Hier ist die ein
fachste Lösung, diese Luftschicht 
mit Zellulose zu dämmen. Diese 
Dämmmaßnahme kann vom Fach
mann ohne großen Aufwand und 
Schmutz kostengünstig durchge
führt werden. Über Einblasöffnun
gen wird Zellulose in den vorhande

nen Hohlraum eingebracht.  Die Däm
mung der obersten Geschossdecke 
ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll 
– durch die niedrigeren Heizkosten 
ist die Dämmung schon nach weni
gen Jahren abbezahlt! Das Wohnkli
ma verbessert sich und die Gefahr 
von Schimmelbildung an den Raum
ecken wird reduziert. Wenn möglich 
sollte die Dämmstärke mindestens 
25 cm betragen.

Dachgeschosswohnungen 
müssen gut gedämmt sein

Leider werden auch heute noch 
beim Dachgeschossausbau schwer
wiegende Fehler gemacht, die die 
Wohnqualität in Dachgeschosswoh
nungen äußerst negativ beeinflus
sen. Aufgrund ihrer Neigung sind 
Steildächer besonders intensiv der 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Da
her muss die Planung der Fenster, 
der Fenstergrößen, der Sonnen
schutzeinrichtungen und die Wahl 
der Bau und Dämmstoffe sowie der 
Baukonstruktion besonders sorg
fältig erfolgen. 

Eine richtige Dämmkonstruktion im 
Dachgeschossausbau aufzubauen, 
ist schwieriger als viele Heimwer
ker wahrhaben wollen. Innenseitig 
ist unbedingt auf eine luftdichte Bau
ausführung zu achten. Die Dämm
stoff bzw. Sparrenstärke sollte 
mindestens 24 cm betragen. 

Um einen qualitativ hochwertigen 
Wohnraum im Dachgeschossaus
bau zu gewährleisten, sollten Sie 

für die Detailplanung folgende Hin
weise berücksichtigen: 

●● Überlegen Sie anhand Ihrer Pla
nung, wo überall Anschlussstel
len in Ihrem Dachgeschossaus
bau vorkommen. Planen Sie die 
Bauausführung dieser Details 
sehr genau. 

●● Vermeiden Sie wo immer es 
möglich ist, die wärmedämmen
de Hülle zu durchbrechen. 

●● Folien nie auf feuchte oder un
ebene Untergründe (rauhes Holz, 
sandigen Putz oder Mauerwerk) 
kleben. 

●● Zu klebende Flächen müssen 
staub frei sein. 

●● Im Zweifelsfall beim Kleben eine 
Anpresslatte und Kompriband 
als mechanische Befestigung ver
wenden. Berücksichtigen Sie evtl. 
Ausdehnungen und Bewegun
gen unterschiedlicher Baukonst
ruktionen. 

●● Verwenden Sie im Dachgeschoss
ausbau zwischen den Sparren 
keine starren Dämmplatten (Sty
ropor, Korkplatten, usw.). 

●● Prüfen Sie die Luftdichtheit der 
Konstruktion mit einem Blower 
DoorTest (nach der Montage der 
Dampfbremse bzw. sperre). 

●● Führen Sie Dacharbeiten nur in 
Zusammenarbeit mit Baufach
leuten durch. Besprechen Sie 
alle Einzelheiten genau mit Ener
gieberatern, Architekten und be
teiligten Handwerker. 

Weitere Informationen zu Moderni
sierungskonzepten erhalten Sie un
ter www.bauvisionen.com 
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http://www.bauvisionen.com
http://www.maler-stille.de
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3. Kurze Sanie rungstipps und kleinere Maßnahmen 
 (Quelle: energieagentur.nrw.de)

Verpasste Gelegenheiten

Vergrößern Sie bei einer Dachsa
nierung den Überstand des Dach
randes, um später ausreichend 
Platz für eine Außenwanddämmung 
zu haben und denken Sie ebenfalls 
über den Einbau einer Solaranlage 
nach. Nutzen Sie die Erneuerung 
des Fußbodens im KellerArbeitszim
mer zum Einbau einer Bodendäm
mung. Um den Überblick zu behal
ten, sollten Sie sich im Rahmen einer 
professionellen Energieberatung ein 
Sanierungskonzept er   stel len lassen.

 
Sinnvolle Maßnahmen-
kombinationen

Fenster
Neue Fenster in ungedämmten Au
ßenwänden können zu Feuchte
schäden führen. Aus diesem Grund 
sollte eine Fenstererneuerung mit 
einer Dämmung der Außenwände 
kombiniert werden. Dadurch wer
den nicht nur Feuchteschäden ver
mieden: Die Position der Fenster 
kann neu festgelegt werden und ein 
optimaler Anschluss an die Außen
wanddämmung wird ermöglicht. 
Denken Sie an die Dämmung der 
Rollladenkästen, wenn Sie die Fens
ter erneuern.

Heizung
Bauen Sie Hocheffizienzpumpen 
ein und lassen Sie einen hydrauli
schen Abgleich durchführen, wenn 
die Heizung erneuert wird.

Teilflächendämmung

Investitionen in Dämmmaßnahmen 
rechnen sich am schnellsten bei 
Räumen, die dauerhaft beheizt 
werden. Es ist deshalb denkbar, nur 
einen Teil der Außenflächen zu 
däm men und im Bereich von weni
ger genutzten Räumen zunächst 
auf eine Dämmung zu verzichten. 
Das ist zwar nicht das ideale Sanie

rungskonzept – aber es führt auch 
nicht zu Schäden an den unge
dämmten Gebäudeteilen.
 
Einzige Ausnahme: Innendämmun
gen können zu einer stärkeren Aus
kühlung der angrenzenden Bau teile 
führen. Hier sollte immer gut ge
plant und fachgerecht ausgeführt 
werden.
 

Bereits gedämmt!

Ob 4 cm Dämmung bei einer hinter
lüfteten Klinkerfassade, 5 cm Wär
medämmverbundsystem aus den 
1970er Jahren oder 3 cm Dämmung 
zwischen den Dachlatten hinter ei
ner Schieferfassade: bereits ge
dämmt bedeutet in der Regel, dass 
40–70% des wirtschaftlich sinnvol
len Dämmpotenzials bereits ausge
schöpft sind. Dennoch lohnt sich 
eine Erneuerung und Verbesserung 
der Dämmung immer dann, wenn 
die vorhandenen Flächen ohnehin 
saniert werden müssen.

Ausnahme: Ältere Dachdämmun
gen. Diese Dämmschichten sind 
häufig lückenhaft verlegt und nicht 
ausreichend luftdicht. Hier zahlt 
sich schnelles Handeln aus. Die 
Räu me werden nach einer fachge
rechten Dämmung behaglicher und 
die Energiekosten sinken spürbar. 

Kleine Maßnahmen

Fenster justieren
Ältere Fenster und Haustüren soll
ten regelmäßig gewartet werden. 
Oftmals können die Fensterbe
schläge nachjustiert und die Dich
tungen erneuert werden. Bei Haus
türen kann ggf. eine Bodendichtung 
nachgerüstet werden und ein Brief
kastenschlitz verschlossen und durch 
einen Briefkasten ersetzt wer den. 
Das führt zu einer wesentlich bes
seren Luftdichtheit mit entsprechen
den Energieeinsparungen.

Heizkörpernischen dämmen
Eine Dämmung der Heizkörperni
schen ist immer dann sinnvoll, wenn 
die Außenwände in absehbarer Zeit 
nicht gedämmt werden. Bei einer 
Dämmung der Außenwände erüb
rigt sich diese Maßnahme.
 
Rollladenkästen dämmen
Undichte und schlecht gedämmte 
Rollladenkästen sollten immer ge
dämmt und fachgerecht abgedich
tet werden. Auch undichte Gurtfüh
rungen können nachträglich mit 
Bürstendichtungen abgedichtet wer
den. Wichtig ist eine lückenlose Ver
legung der Dämmplatten und eine 
Abdichtung sämtlicher Randfugen.

3.1. Weitere ausführliche  
 Erläuterungen... 

...finden sie auf den Internetseiten 
●● der Energieagentur NRW; unter 

www.energieagentur.nrw.de. Hier 
wählen sie im Themennavigator 
das Stichwort „Gebäude moder-
ni sie rung“. Dort wird Ihnen sehr 
ausführlich Wissenswertes über 
verschiedene Bereiche, wie die 
Außendämmung, die richtige Aus
wahl der Fenster, das Dach, der 
Bereich der Kellerdecke, ver
schiedene Heizsysteme und zum 
Bereich Lüftung vermittelt.

●● der dena (deutschen Energieagen
tur); unter www.zukunfthaus.
info/de/verbraucher/enegieeffi
zientsanieren. Hier finden Sie 
unter dem Stichwort „Maßnah-
men“ ebenfalls Informationen zu 
den Themen: Heizung, Warmwas
ser, Lüftung, Dämmung, Fenster 
und Denkmalschutz. 

Übrigens: Falls der Platz zum 
Dämmen innerhalb der Kästen 
nicht ausreicht, kann die Däm
mung auch raumseitig aufge
bracht werden!

http://www.energieagentur.nrw.de
http://www.zukunft-haus.info/de/verbraucher/enegieeffizient-sanieren
http://www.zukunft-haus.info/de/verbraucher/enegieeffizient-sanieren
http://www.zukunft-haus.info/de/verbraucher/enegieeffizient-sanieren
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4. Thermografie-Aktion  Eine kreisweite Beratungsaktion 

„Die meiste Energie im 
Haushalt wird zum Heizen 
verwendet. Aus diesem 
Grund kann eine gut ge
dämmte Gebäudehülle un
mittelbar beim Sparen hel
fen. Die Thermografie macht 
schnell sichtbar, an welchen 
Schwachstellen Energie ver
loren geht.“

Die kreisweite Thermogra
fieAktion in Kooperation 
mit dem Verein „Haus im 
Glück“ und den Städten und 
Gemeinden im Kreis Stein
furt gibt es bereits seit vie
len Jahren. Regelmäßig 
kön nen Interessierte im 
Herbst das zu untersuchen
de Gebäude zur Thermografie bei 
der jeweiligen Stadt anmelden. 

Schwachstellen in der Wärmedäm
mung oder in der Qualität der Fens
ter werden durch solch eine Auf
nahme mit Infrarotstrahlung aufge
deckt und kann der erste Schritt 
sein, zielgerichtete Modernisierungs
maßnahmen zu planen, um Energie 
und Geld zu sparen und einen Bei
trag zum Klimaschutz zu leisten.

Die ThermografieAktion beinhaltet 
folgende Leistungen:

●● Einführungsabend
●● Bis zu sechs Außenaufnahmen 

eines Einfamilienhauses mit ei
ner hochauflösenden Infrarotka
mera

●● Fachkundige Erläuterungen der 
Thermografiebilder mit allge
meinen Modernisierungstipps und 
Empfehlungen zur weiteren Vor
gehensweise in einer aussage
kräftigen Thermografiemappe

●● Interpretation der Aufnahmen und 
Beratung zur Behebung mög li cher 

Schwachstellen bei einem an
schlie ßenden Auswertungsabend.
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Jeweils ab November sind die 
aktuellen Anmeldeunterlagen 
für die Ther mo grafie auf nah men 
in der Stadtverwaltung Len ge
rich im Fachdienst Bauen, Pla
nen und Umwelt, unter Tel.: 
05481/33-555; -508 oder im In
ternet als download unter www.
hausimglueck.info erhältlich! 

http://www.fensterbau-doelling.de
http://www.hausimglueck.info
http://www.hausimglueck.info
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4.1. Beispiele von Thermografiebildern

Vor der Sanierung und nach der Sanierung als Qualitätssicherung 

Vor der Sanierung

Nach der Sanierung

Quellen: 
Thermograf: schmiegel & denne, 
ochtrup

Quellen: 
Thermograf: schmiegel & denne, 
ochtrup
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5. Der Energieausweis (Quelle: energieagentur.nrw.de)

Auf einen Blick

EnEV und Energieausweis für 
Gebäude
Mit der Energieeinsparverordnung 
2007 wurde der Energieausweis im 
Gebäudebestand schrittweise ein
geführt. Ziel des Energieausweises 
ist es, die Energieeffizienz von Ge
bäuden vergleichbar zu machen 
und damit Markttransparenz im Ge
bäudebereich zu erzielen.

 
Energieausweis für Gebäude  
– Grundsätze –
Das 10 Jahre gültige Dokument 
muss vom Gebäudeeigentümer im
mer dann vorgelegt werden, wenn 
ein Haus oder der Teil eines Gebäu
des verkauft oder neu vermietet, 
bzw. verpachtet oder verleast wird. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es 
sich um ein Wohn oder ein Nicht

wohngebäude handelt (nur bei 
denk malgeschützten Gebäuden ist 
kein Energieausweis erforderlich).  
Mit Hilfe eines BandtachoLabels 
wird das jeweilige Gebäude mit ver
schiedenen Gebäudestandards ver
glichen. 

Sofern sinnvoll, erhält der Gebäu
deeigentümer vom Aussteller zu
sätzlich kurzgefasste, fachliche Sa
nierungsempfehlungen.

Verbrauchsausweis oder 
Bedarfsausweis?
Beim Bedarfsausweis wird auf 
Grundlage der energetischen Quali
tät von Gebäudehülle und haus
technischen Anlagen mit Hilfe stan
dardisierter Randbedingungen nach 
technischen Regeln der Energiebe
darf des Gebäudes ermittelt.
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http://www.horst-tenfelde.de
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Beim Verbrauchsausweis erfolgt 
die Einordnung des Gebäudes mit 
Hilfe eines Energieverbrauchkenn
wertes, der aus dem Energiever
brauch der letzten 3 Abrechnungs
perioden für die Beheizung und die 
zentrale Warmwasserbereitung (bei 
Nichtwohngebäuden zusätzlich Be
leuchtung und Klimatisierung) er
mittelt wird. Hierbei werden auch 
die Witterung und längere Leer
stände rechnerisch berücksichtigt. 
Die Eigentümer der meisten Gebäu
de haben die Wahlfreiheit zwischen 
einem „Bedarfs“ und einem „Ver
brauchsausweis“. Beim Neubau und 
bei älteren unsanierten Wohnge
bäuden mit bis zu 4 Wohneinheiten 
(Bauantrag vor 1. November 1977) 
sind grundsätzlich nur Bedarfsaus
weise zulässig.

 
Energieausweis für Gebäude 
– Kosten – 
Bezüglich der Kosten für die Erstel
lung eines Energieausweises gibt es 
keine staatlichen Vorgaben. Der 
Preis ist zwischen Aussteller und 
Auftraggeber frei zu verhandeln 
und richtet sich nach der Art des 
Ausweises, Gebäudetyp und Größe 
des Gebäudes.

Energieausweis für gemischt 
genutzte Gebäude
In der Regel wird mit einem Ener
gieausweis die Energieeffizienz des 
gesamten Gebäudes dargestellt. Im 
Falle gemischter Nutzung kann 
auch von diesem Prinzip abgewi
chen werden. So kann es z.B. erfor
derlich werden, dass für ein Gebäu
de zwei Energieausweise erstellt 
werden müssen. Dies ist dann der 
Fall, wenn ein Gebäude sowohl ge
werblich als auch zu Wohnzwecken 
genutzt wird.

Wer darf Energieausweise 
ausstellen?
Energieausweise im Gebäudebe
stand dürfen ausschließlich von 
Fachleuten, wie z.B. Bauvorlagebe
rechtigten oder Architekten, Inge

nieuren oder Handwerksmeistern 
und Technikern (Bau/Ausbau oder an
lagentechnisches Gewerbe, Schorn  
steinfegerwesen), mit entsprechen
der Qualifikation, Berufserfahrung 
oder Nachweis einer entsprechen
den Fortbildung, ausgestellt wer
den. Handwerksmeister und Techni
ker erhalten nur für Wohngebäude 
eine Ausstellungsberechtigung. 

Im Neubau liegt es im Verantwor
tungsbereich der Bundesländer, 
wer Energieausweise ausstellen darf 
(NRW: staatl. gepr. Sachverständige 
für Schall und Wärmeschutz, z.T. 
auch Bauvorlageberechtigte).

 
Auf einen Blick
Energieausweise müssen bei Neu
vermietung/Verkauf vorgelegt wer
den. Energieausweise dürfen bei 
entsprechender fachlicher Eignung 
auch von eigenen Mitarbeitern aus
gestellt werden.

Energieausweis für Gebäude 
– Ordnungswidrigkeiten –
Wer den geforderten Energieaus
weis nicht, nur unvollständig oder 
nicht rechtzeitig vorlegt oder wer 
Energieausweise ohne Berechti
gung ausstellt, begeht eine Ord
nungswidrigkeit. 

Im Energieeinspargesetz (EnEG) ist 
festgeschrieben, dass diese Ord
nungswidrigkeit mit einem Bußgeld 
belegt werden kann. Gemäß der 
Umsetzungsverordnung zur Ener
gieeinsparverordnung (EnEVUVO), 
sind in NordrheinWestfalen die bei 
den Kommunen angesiedelten un
teren Bauaufsichtsbehörden (für 
Lengericher Bauherren ist die unte
re Bauaufsichtsbehörde beim Kreis 
Steinfurt mit Sitz in Tecklenburg 
angesiedelt) für die Ahndung der 
Ordnungswidrigkeiten zuständig. 

Die Höhe der fälligen Bußgelder 
liegt dabei im Ermessen der jeweili
gen Behörde. Es gibt keinen einheit
lich verbindlichen Bußgeldkatalog.
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6. Fördermittel für energiesparendes Modernisieren

Um immer den aktuellen Stand der Fördermittel zu erfahren, können Sie 
sich sehr gut bei den folgenden Einrichtungen informieren:

●● Der unabhängige Energiebera
tungsStützpunkt der Verbrau
cherzentrale NRW in Lengerich: 
dieser berät Bauwillige und Ei
gentümer von Altbauten in Len
gerich und Umgebung zum The
ma energiesparendes Bauen und 
Sanieren und informiert über die 
vielfältigen Fördermöglichkeiten 
des Landes NRW und des Bundes.

●● Ebenfalls informieren die Haus
banken und Sparkassen direkt 
vor Ort über passende Förder
möglichkeiten. Vereinbaren Sie 
einen Termin!

●● Direkt im Internet können Sie 
sich unter folgenden Adressen 
über den jeweils aktuellen Stand 
der Fördermöglichkeiten erkun
digen:
– www.energieagentur.nrw.de  
 (hier unter Navigation Begriff  
 „Förderung“ wählen)
– www.kfw.de
– www.bafa.de
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Eine Terminvereinbarung er
folgt über den Fachdienst Bau
en, Planen und Umwelt der Stadt 
Lengerich unter Tel.: 05481/33-
555 oder -508. Die Beratung 
findet in den Räumen der Stadt 
Lengerich statt!

http://www.energieagentur.nrw.de
http://www.kfw.de
http://www.bafa.de
http://www.rietbrock-bedachungen.de
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TEIL IV

„Lengerich baut… energiebewusst  
mit Photovoltaik und Solarthermie“ 
Sonnenenergie - unerschöpflich und klimafreundlich –

1. Photovoltaik (Quelle: energieagentur.nrw.de)

Die Nutzung der Sonnen
energie unterscheidet zwi
schen Wärmegewinnung 
durch Sonnenenergie (So
larthermie) und Stromge
winnung durch Sonnen
energie (Photovol taik). 
Pho tovoltaik bezeichnet 
die auf dem Photoeffekt 
be ruhende Technologie der 
direkten Umwandlung von 
Sonnenlicht in elektrische 
Energie. 

Geräuschlos und ohne Ab
ga se produzieren Solar 
strom anlagen Strom direkt 
auf dem Hausdach, ge
bäudeintegriert als Fassa
de oder als Freiflächenan
lage. Die Nutzungs  mög
lich keiten von PhotovoltaikModu
len sind vielfältig. 

Die CO
2
neutrale, umweltfreundli

che Art der Stromgewinnung ist 
aus dem Energiemix der Zukunft 
nicht mehr wegzudenken.

1.1. Beitrag zum Klima-
schutz und Weg aus der 
Energie-Kostenfalle 

Einen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten motiviert viele Verbraucher, 
sich näher mit der Stromgewinnung 
aus Sonnenenergie zu befassen. 
Doch dies ist nicht der einzige 
Grund: der Einsatz von Photovoltaik 
kann auch einen Weg aus der Ener
gieKostenfalle bedeuten. 

Der gewonnene Strom wird meist in 
das Netz des örtlichen Stromver
sorgers eingespeist, wofür dieser 

20 Jahre lang eine festgelegte Min
destvergütung zahlt. 

Möglich ist aber auch der Eigenver
brauch des erzeugten Stroms, bei
spielsweise durch eine vom Strom
netz unabhängige „Inselanlage“.  

Es gibt gute Gründe, über eine Pho
tovoltaikAnlage als alternative Form 
der Stromgewinnung nachzudenken: 

●● Die Sonne ist eine unerschöpfli
che Energiequelle, die kostenlos 
genutzt werden kann. 

●● Der Rohstoff Silizium ist ein na
türlicher Mineralstoff. 

●● Eine PhotovoltaikAnlage produ
ziert CO

2
neutral und damit kli

mafreundlich. 
●● Im EEG (Erneuerbare Energien 

Gesetz) hat die Bundesregierung 
eine Mindestvergütung festge
legt, die der Betreiber einer Pho
tovoltaikAnlage 20 Jahre lang 

von seinem Stromversorger er
hält, bei dem der Strom einge
speist wird. 

●● Die KfWBank bietet zinsver
günstigte Darlehen zur Anschaf
fung einer PhotovoltaikAnlage.

●● Wertsteigerung Ihres Hauses. 
●● Unabhängigkeit vom Öl/Gas

preis.
●● Die Preisentwicklung für Strom 

aus fossilen Energieträgern 
spricht für sich. Der Bundesver
band Solarwirtschaft rechnet 
damit, dass Solarstrom vom ei
genen Dach bereits in rund zehn 
Jahren billiger sein wird als kon
ventioneller Strom aus der 
Steck dose. 
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Der Einsatz von Solarenergie ist 
also ökologisch sinnvoll und 
bringt auch ökonomisch große 
Vorteile! 
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1.2. Größe und Auslegung

Eine PhotovoltaikAnlage mit einer 
Leistung von einem Kilo Wattpeak 
(kWp) hat je nach Wirkungsgrad der 
Anlage einen Flächenbedarf von 
6–15 m2 (im Mittel 10 m2). Die Einheit 
kWp verweist auf die Spitzenleis
tung einer Anlage, gemessen unter 
Standardbedingungen, die der Son
neneinstrahlung zur Mittagszeit an 
einem klaren Sommertag ent
spricht. Im privaten Bereich werden 
Anlagen zwischen 2 und 5 kWp be
vorzugt eingesetzt. Grundsätzlich 
sollte eine netzgekoppelte PVAnla
ge aus Kostengründen eine Leis
tung von mind. 1–2 kWp Leistung 
haben. Der jährliche Stromertrag 
für multikristalline Solaranlagen in 
NRW beträgt etwa 750–830 kWh/
kWp und Jahr.

Zum Vergleich: Der Durchschnitts
haushalt in Deutschland hat einen 
jährlichen Strombedarf von 3.500 
kWh. Eine 4 kWpAnlage führt dem
nach rein rechnerisch zur Bedarfs
deckung. 

Photovoltaikanlage

http://www.grossmann-bau-gmbh.de
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2. Solarthermie (Quelle: energieagentur.nrw.de)

Das Wasser in einem schwarzen 
Gar tenschlauch erwärmt sich unter 
Sonneneinwirkung sehr rasch. So
larwärmeanlagen – auch solarther
mische Anlagen genannt – beruhen 
auf diesem einfachen Grundprinzip.

2.1. Der Wärme-„Sammler“  
 (Kollektor)

Der Kollektor einer thermischen 
Solaranlage hat die Aufgabe, einen 
möglichst großen Teil der einfallen
den Strahlung einzufangen und in 
Wärme umzuwandeln. Damit die 
gewonnene Wärme nicht verloren 
geht, muss der Kollektor gut ge
dämmt sein. 

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: 

●● Der Kollektor wird an den Seiten 
und auf der Rückseite in Wärme
dämmung eingepackt (Prinzip 
„Pullover“). Nach diesem Prinzip 
sind sogenannte Flachkollekto
ren aufgebaut. 

●● Der Kollektor wird in ein Vakuum 
verpackt (Prinzip „Thermoskan
ne“). Nach diesem Prinzip sind 
sogenannte Vakuumröhrenkol
lektoren auf  gebaut.

2.2. Der Speicher und  
 weitere Komponenten

Damit auch bei ungünstigen Witte
rungsverhältnissen warmes Trink 
oder Heizwasser zur Verfügung 
steht, ist die Installation eines So
larspeichers notwendig. Bei diesem 
Speicher handelt es sich um einen 
gedämmten Wassertank, in den die 
solarthermisch gewonnene Wärme 
eingespeist wird. 

Das so erwärmte Wasser steht auf 
diese Weise als Trink oder Heizwas
ser bereit. Solarspeicher unter
scheiden sich von normalen Warm
wasserspeichern. Sie sind deutlich 
größer und mit speziellen Wärme
tauschern für den Solarkreislauf 

und die Nachheizung ausgestattet. 
Außerdem verfügen Solarspeicher 
über eine besonders gute Isolierung. 
Bei allen Unterschie den in der Bau
art bietet ein Solarspeicher densel
ben Komfort wie ein normaler 
Warmwasserspeicher. Auch ge
sundheitliche Bedenken braucht 
man hinsichtlich der Wasserqualität 
nicht zu haben, denn das Trinkwas
ser durchfließt nicht etwa den Kol
lektor, sondern wird erst im Spei
cher durch den Solarwärmetau
scher erhitzt. Häufig wird bei 
Kollek toren nach der Wit te rungs be
stän digkeit und der Blitz  schlag
Sicherheit gefragt: 

In beiden Fällen sind meist keine 
zusätzlichen Montagen notwendig. 
Die Anlagen werden an die hausei
gene Blitzschutzanlage angeschlos
sen und sind durch ihre eigene Wit
terungsbeständigkeit bestens ge
schützt!

●● Solarspeicher sind größer als nor
male Warmwasserspeicher

●● Solarspeicher sind „schlank“ und 
hoch

●● Solarspeicher sind besonders gut 
isoliert 

●● Warmes Wasser ist immer ver
fügbar (Bereitschaftsteil) 

●● Natürliche Wärmeschichtung 
durch Bauform

2.3. Gestaltung

In der Regel sind Dacheindeckung, 
Dachkonstruktion und Statik des 
Daches für den Einbau einer Solar
anlage geeignet. Bei Schrägdä
chern besteht die Möglichkeit der 
Indach und der Aufdachmontage. 
Die Aufständerung der Anlage auf 
Flachdächern setzt eine Bewertung 
der möglichen Dachlasten voraus. 
Damit ein möglichst hoher solarer 
Ertrag erzielt werden kann, sollte 
das Kollektorfeld einer thermischen 
Solaranlage nicht verschattet, in ei
nem Neigungswinkel zwischen 30° 
und 50° montiert und in die Him

melsrichtung Südost bis Südwest 
ausgerichtet sein. Aber auch bei 
geringen Verschattungen und un
günstiger Ausrichtung lassen sich 
mit thermischen Solaranlagen noch 
hohe Erträge erzielen.

2.4. Größe und Auslegung

Bei einer thermischen Solaranlage 
zur Warmwasserbereitung dient der 
tägliche Warmwasserbedarf der Be
wohner als Grundlage für die Ausle
gung der Anlage. Hierbei wird eine 
hundertprozentige Deckung in den 
Sommermonaten angestrebt, was 
einem jährlichen Deckungsanteil 
von ca. 60% entspricht. 

Im mer häufiger setzen sich kombi
nierte Anlagen durch, die neben der 
Trinkwassererwärmung auch die 
Raumheizung in den Übergangs
zeiträumen (Frühling, Herbst) un
terstützen. Dieser Entwicklung kommt 
entgegen, dass der Wärmeschutz 
der Gebäude besser und damit der 
Heizenergiebedarf geringer wird. 
Bei der Heizungsunterstützung wer
den Kollektorfläche und Speicher 
im Ver gleich zur solaren Brauch
was ser  aufbereitung deutlich grö
ßer dimensioniert. Im Altbau macht 
dies jedoch nur bei einer modernen 
Heizungsanlage und einem guten 
Wärmeschutz des Gebäudes Sinn. 
Unter dieser Voraussetzung kön
nen diese Anlagen einen deutlichen 
Beitrag zur Beheizung des Hauses 
leisten (20–50%). 
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Nähere Informationen zum The
ma Förderungen von Photovol-
taik und Solaranlagen finden sie 
auch unter der Internetadresse 
www.enegieagentur.nrw.de!

http://www.enegieagentur.nrw.de
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3. Solar poten tial kataster – ein InfoPortal für Bürgerinnen und Bürger im Kreis Steinfurt

Bevor Sie sich für eine Photovolta
ik oder/und SolarthermieAnlage 
entscheiden, müssen Sie als erstes 
wissen, inwieweit Ihr Dach dazu ge
eignet ist. Hier reicht es nicht, nur  
zu prüfen, ob beispielsweise das 
Dach Ihres Hauses aus einer stabi
len, asbestfreien Dacheindeckung 
besteht. Entscheidend sind auch 
Angaben zur Dachneigung und 
aus richtung sowie die jährliche 
Son nen  ein strahlung auf Ihrer Dach
 fläche, um den Ertrag und die Wirt

schaftlichkeit Ihrer potentiellen So
laranlage ermitteln zu können.

Ob Ihre Dachfläche für eine Photo
voltaik bzw. SolarthermieAnlage 
geeignet ist bzw. der Ertrag und die 
Wirtschaftlichkeit Ihrer möglichen 
Solaranlage gegeben sind, können 
Sie seit Ende September 2012 auf 
der Internetseite http://www.ener
gieland2050.de/portal/unserepro
jekte/solarkataster/ in Erfahrung 
bringen. Hier finden Sie das Solar

potentialkataster des 
Kreises Steinfurt. Da
bei handelt es sich um 
ein onlineTool, das Ih
nen eine erste Orientie
rung geben soll. 

Durch die Berechnung 
der Einstrahlung und 
Verschattung wird das 
Solarpotential für jedes 
Gebäude im Kreisge
biet dargestellt. 

Im zweiten Schritt kann jeder Haus
besitzer prüfen, ob die Installation 
einer Solaranlage eine wirtschaft
lich sinnvolle und zugleich kli
mafreundliche Zukunftsinvestition 
darstellt. 

Als Grundlage dienen aus Überflü
gen erhaltene Laserscandaten. Aus 
den vorliegenden Informationen 
wurde ein Modell der Häuser und 
ihrer umgebenden Objekte, z.B. 
Bäume, erstellt, Dachflächen wer
den automatisch erkannt. Stark 
verschattete Bereiche werden als 
nicht geeignet identifiziert. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass die 
Analyseergebnisse des Solarpoten
tialkatasters auf einem automati
sierten Verfahren basieren. Sie er
folgen ohne Gewähr und ersetzen 
keine Fachberatung durch qualifi
zierte Berater und Handwerker vor 
Ort! 
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Einfache Bedienung

Rufen Sie die Internetseite unter 
www.energieland2050.de/portal/
unsereprojekte/solarkataster/ auf 
und klicken auf die hier abgebildete 
Karte, um das Solarpotentialkatas
ter zu starten. Geben Sie Ihre Ad
resse ein und informieren Sie sich 
mit nur wenigen Mausklicks über 
die Eignung Ihrer Dachfläche für die 
Stromerzeugung bzw. Wärmebe
reitstellung.  

Sollte Ihre Dachfläche für die Nut
zung von Solarenergie geeignet 
sein, können Sie nach der ermittel
ten Ertragsprognose den Wirt
schaftlichkeitsrechner unter „Be
rechnung einsehen“ starten.

Unter dem Button „Ansprechpart
ner“ erhalten Sie Angaben zu 
Handwerkern der Kreishandwerk
erschaft SteinfurtWarendorf für 
den Bereich „Solarenergie“, Ener
gieberatern, Ingenieuren, Architek
ten sowie Ansprechpartner der lo
kalen Volksbanken und Sparkassen. 

Für allgemeine Informationen zum 
Solarpotentialkataster sowie für 
die Vermittlung von Energiebera-
tern steht Ihnen Haus im Glück e.V. 
unter folgenden Daten gern zur 
Verfügung:

Haus im Glück e.V.
Mareike Bußkamp
 Projektkoordinatorin 
Tecklenburger Straße 10 
48565 Steinfurt
Tel. 02551/692108 
mareike.busskamp@kreissteinfurt.de
www.hausimglueck.info

Nutzen Sie auch gerne die telefoni-
sche Erstberatung von Haus im 
Glück e.V.:

Jeden Montag steht Ihnen Franz 
Wennemann von 14.0018.00 Uhr 
unter der Telefonnummer 02574/ 
1550 zur Verfügung. Er beantwor
tet Ihnen nicht nur Fragen rund um 
die Nutzung von Solarenergie, son
dern auch allgemeine Fragen rund 
um die Themen „energieeffizientes 
Bauen und Modernisieren“ sowie 
„Abruf von Fördermitteln“.    

„L
en

g
er

ic
h

 b
a
u

t…
 e

n
er

g
ie

b
ew

u
ss

t 
m

it
 P

h
ot

ov
o
lt

a
ik

 u
n

d
 S

o
la

rt
h

er
m

ie
“

Gefördert durch:

Unter dem Button „Planungs
tipps“ erfahren Sie in 7 Schritten 
wichtige und umfassende Hin
weise von der Planung bis zur 
fertigen Installation der Solaran
lage auf Ihrem Dach!

http://www.energieland2050.de/portal/unsere-projekte/solarkataster/
http://www.energieland2050.de/portal/unsere-projekte/solarkataster/
mailto:mareike.busskamp@kreis-steinfurt.de
http://www.hausimglueck.info
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4. Solarbundesliga

Zurzeit werden in Lengerich 
schon 4650 Kilowatt Solar
strom produziert. Das ent
spricht 201 Watt/Einwohner. 
Weitere 2117 m2 Kollektoren 
werden in Lengerich für die 
Solarwärme genutzt (Stand 
02.06.2012). Deutsche Kom
munen wetteifern jedes 
Jahr in der Solarbundesliga 
darum, wer die meisten So
larwärmeanlagen und den 
meisten Solarstrom pro Ein
wohner installiert und pro
duziert hat. 

3 Watt Solarstromleistung 
und 0,01 m2 Kollektorfläche 
(thermisch) pro Einwohner 
ergeben 1 Punkt. Zusätzli
che Punkte können erzielt 
werden, wenn ein ausgewo
genes Verhältnis zwischen 
den beiden Daten herrscht. 
Wer die meisten Punkte er
zielt wird „Meister“.

Die SolarthemenRedaktion organi
siert den Wettbewerb in Kooperati
on mit der Deutschen Umwelthilfe, 
die Initiative zur Teilnahme geht 

von Organisationen in der Gemein
de oder den Kommunen selbst aus. 

Die Stadt Lengerich beteiligt sich 
neben 2172 Städten und Gemeinden 
ebenfalls an diesem Wettbewerb.

Im Jahr 2012 belegte die Stadt 
Lengerich in der Kreiswertung für 
den Kreis Steinfurt den 6. Platz.

4650 Kilowatt
installierte Leistung 

Solarstrom

http://www.btl-who.de
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TEIL V

„Klasse Klima“: Die Messe rund  
ums Haus in der Gempt-Halle!
Bevor der Bauherr die ersten Schrit
te macht, sollte er sich ausreichend 
informieren. Was ist beim Neubau 
eines Gebäudes zu beachten? Wie 
renoviere ich energieeffizient? Gibt 
es neue, energiesparendere Pro
dukte oder alternative Baustoffe? 
Neben Druckmedien, wie dieser 
Baubroschüre, und dem Internet, 
bietet Lengerich in der GemptHalle 

die Messe „Klasse Klima“ an. Auf 
ca. 1.000qm Ausstellungsfläche 
präsentieren regionale Handwerks
firmen ihr Fachwissen und ihre Pro
dukte den Besuchern. 

Wie der Name schon sagt, liegt der 
Schwerpunkt der Messe auf der 
Vorstellung neuer und energiespa
render Produkte und Tech niken der 

regionalen Handwerks
firmen. Für all diejeni
gen, die bau en oder re
novieren möchten, gibt 
es umfassende Informa
tionen zu den Bereichen 
Haustechnik, Heizung 
und Sanitär, Dämmung 
oder Dach ausbauten aus 
erster Hand.

Die Messe „Klasse Klima“ kann das 
gesamte MesseWochenende zwi
schen 10.00 und 18.00 Uhr kosten
los besucht werden und findet jähr
lich im Februar statt. 

Genauere Informationen, wie z.B. 
die aktuellen Termine, erhalten Sie 
auf unserer Homepage unter www.
gempthalle.de oder telefonisch un
ter 05481/30500.
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TEIL VI

Stichwortverzeichnis  
Quellen: dena Deutsche Energieagentur; energieagentur.nrw.de; Sächsische Energieagentur saena

Teil 1: Bauen

Abschreibung
Für die Abnutzung Ihrer Immobilie 
können Sie manchmal bestimmte 
Beträge steuerlich geltend machen 
(Absetzung für Abnutzung = AfA).

Auflassungsvormerkung
Die Auflassungsvormerkung wird 
notariell beurkundet und im Grund
buch eingetragen. Sie stellt eine 
Anspruchssicherung des Käufers 
eines Grundstücks dar und wird in 
der Regel innerhalb von 6 bis 8 Wo
chen eingetragen.

Baudarlehen
Das Baudarlehen von einer Bank 
oder Bausparkasse wird über eine 
Hypothek oder Grundschuld abge
sichert. Für ein Baudarlehen wer
den günstigere Zinssätze geboten 
als beispielsweise für einen Privat 
oder Dispokredit.

Baugrundstück
Grundstück, das planungs, bauord
nungsrechtlich und tatsächlich mit 
einem entsprechenden Wohnhaus 
bebaut werden darf. 

Der Bauherr muss Eigentümer oder 
Erbbauberechtigter des Grundstücks 
sein.

Befreiung
Durch die Erteilung einer Befreiung 
(§ 31 Baugesetzbuch) wird in Son
derfällen eine vom Bebauungsplan 
abweichende Bebauung ermög
licht. Die Grundzüge der Planung 
sowie die Würdigung nachbarlicher 
Belange dürfen nicht nachteilig be
rührt sein.

Beleihungsgrenze 
Die Obergrenze, mit der eine Immo
bilie beliehen werden kann. In der 
Regel liegt dieser Wert bei maximal 
80% des Kaufpreises.

Bereitstellungszins
Wird ein vereinbarter Kredit vom 
Kreditnehmer nicht innerhalb der 
vereinbarten Frist in Anspruch ge
nommen, so berechnet die Bank 
Bereitstellungszinsen für die zur 
Verfügung gehaltene Kreditsumme. 

Disagio
Zinsvorauszahlung, die den Nomi
nalzinssatz verringert. Das Disagio 
ist die Differenz zwischen Kredit
summe und tatsächlich ausbezahl
tem Betrag. Normalerweise liegt 
die Differenz zwischen 3% und 10% 
der Kreditsumme.

Effektivzins
Der Zinssatz für einen Kredit inklu
sive Nominalzinssatz, Gebühren, 
Disagio und sonstigen Kosten der 
Bank.

Erbbaurecht
Ein durch den Vertrag erworbenes 
Recht, auf einem fremden Grund
stück ein Gebäude zu errichten. Der 
Erbbaurechtsvertrag muss notariell 
beurkundet werden. 

Das Erbbaurecht wird im Grund
buch eingetragen und wird in der 
Regel für eine Laufzeit von 99 Jah
ren vereinbart.

http://www.kroener-kabelbau.de
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Erschließungskosten
Die Kommunen erheben zur De
ckung ihres nicht gedeckten Auf
wands hinsichtlich bestimmter An
lagen (z.B. öffentliche Straßen, 
Wege, Plätze und Abwasseranla
gen) Erschließungs und Abwasser
kosten. Diese Erschließungskosten 
haben diejenigen zu tragen, die 
zum Zeitpunkt der Zustellung des 
Beitragsbescheides Eigentümer der 
von der öffentlichen Anlage er
schlossenen Grundstücke sind.

Festzins
Vertragliche Vereinbarung mit der 
Bank über einen festen Zinssatz für 
einen bestimmten Zeitraum.

Grundbuch
Es enthält Informationen zu jedem 
Grundstück und wird beim Amtsge
richt geführt (Grundbuchamt). Rech
te, Lasten, Pflichten, Größe des 
Grundstücks und Angaben über die 
darauf befindlichen Gebäude sind 
die wichtigsten Informationen, die 
ein Grundbuchauszug enthält.

Grundschuld
Ein Grundpfandrecht, welches im 
Grundbuch eingetragen wird. Die 
Grundschuld wird nicht automa
tisch nach Tilgung der Schuld, son
dern erst auf Antrag wieder aus 
dem Grundbuch gelöscht.

HOAI – Honorarordnung für 
Architekten/Ingenieure
Ein Regelwerk, welches das Hono
rar für den Architekten festlegt. Es 
ist gestaffelt in fünf Honorarzonen, 
wobei die Zone I sehr geringe Pla
nungsanforderungen, die Zone V 
sehr hohe Planungsanforderungen 
enthält. Die Planung von Einfamili
enhäusern fällt in der Regel zwi
schen Zone III bis IV und macht 7% 
bis 10% der reinen Baukosten aus.

Hypothekendarlehen
Ein Kredit, welcher von Kreditinsti
tuten für den Bau oder Erwerb ei
ner Immobilie gegeben wird. Ein 
Hy po the kendarlehen wird durch 
Ein tragung einer Grundschuld im 
Grundbuch abgesichert. Bei Zah
lungsunfähigkeit des Kunden dient 
die Immobilie als Sicherheit.

Nebenkosten
Zu den Nebenkosten bei Immobilien 
gehören die Grunderwerbsteuer, 
Maklerkosten, Notar und Gerichts
kosten. Die Nebenkosten betragen 
zwischen 2% und 10% der Gesamt
kosten.

Nominalzins
Der Zinssatz, der abzüglich Disagio
zinsverrechnung, Kosten und Ge
bühren der Bank jährlich vom Kre
ditnehmer, bezogen auf die Kredit
summe, bezahlt wird.

Unbedenklichkeits- 
bescheinigung
Bestätigung des zuständigen Fi
nanzamtes darüber, dass ein Immo
bilienbewerber die fällige Grunder
werbsteuer bezahlt hat. Erst da
nach wird die Eintragung beim 
Grund buchamt vorgenommen.

Verkehrswert
Der Kaufpreis, der unter Berück
sichtigung aller Umstände und Be
sonderheiten der Immobilie am Tag 
der Ermittlung zu erzielen wäre.

Vorkaufsrecht
Man unterscheidet zwischen priva
tem und öffentlichem Vorkaufs
recht. Das private Vorkaufsrecht 
wird meist im Grundbuch eingetra
gen. Derjenige, zu dessen Gunsten 
das Vorkaufsrecht im Grundbuch 
eingetragen ist, kann beanspru
chen, dass ihm das Grundstück bei 
einem Verkauf an Dritte zu den glei
chen Bedingungen, wie im Vertrag 
mit dem Dritten festgelegt, übertra
gen wird. Das öffentliche Vorkaufs
recht (z.B. einer Gemeinde) ist im 
Baugesetzbuch geregelt.

Wohnfläche
Anrechenbare Grundfläche einer 
Wohnung. Hierzu zählen Aufent
haltsräume im Keller wie Hobby
raum, Kellerbar, Sauna. Flure kön
nen ebenso zur Wohnfläche gehö
ren wie die anrechenbaren Flächen 
im ausgebauten Dachgeschoss.

Hingegen gelten Wirtschaftsräume 
wie Waschküche, Vorratskeller, Hei
zungsräume und gewerbliche Räu
me als Nutzfläche und nicht als 
Wohnfläche.

Zwischenfinanzierung
Kurzfristiger Kredit bis zur Auszah
lung von Fremdmitteln mit günsti
gen Konditionen und längerer Lauf
zeit. Meist werden Zwischenfinan
zierungen benötigt, um die Zeit bis 
zur Auszahlung von Bauspardarle
hen zu überbrücken.
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Teil 2: Energie

Blower-Door-Test (Luftdicht-
heitstest)
Drucktest, der die Luftdichtheit ei
nes Gebäudes oder einer Wohnung 
kontrolliert. Energieeffiziente Ge
bäude müssen einen hohen Luft
dichtheitsbeiwert (nx) besitzen, da 
sonst unkontrollierte Luftströmun
gen zu hohen Lüftungswärmever
lusten führen. Bei der Installation 
einer Lüftungsanlage mit Wärme
rückgewinnung ist ein BlowerDoor
Test unabdingbar.

Energieeinsparverordnung (EnEV)
Verordnung über energiesparen
den Wärmeschutz und energiespa
rende Anlagentechnik bei Gebäu
den (zurzeit gültige Version: EnEV 
2009; wird derzeit überarbeitet). 
Das Ziel der EnEV ist es, den Ener
giebedarf für die Heizung und das 
Warmwasser im Gebäudebereich 
um ca. 30% zu senken (Quelle: Bun
desministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung; www.bmvbs.
de).

Aktuelle Anforderungen der EnEV 
2009 finden Sie im Internet unter 
www.zukunfthaus.info oder beim 
Bundesministerium unter www.
bmvbs.de (hier unter: Bauen und 
Wohnen ¬ Energieeffiziente Gebäu
de und Städ te ¬ Energieeinsparver
ordnung).

Energieausweis
Dokument, in dem der energetische 
Zustand eines Gebäudes darge
stellt und bewertet wird. Für Neu 
und Altbauten besteht die Pflicht 
zur Ausstellung eines Energieaus
weises nach der Energieeinsparver
ordnung (EnEV) für Verkauf, Ver
mietung und Verpachtungen.

www.denaenergieausweis.de

Energiespartipps 
Für Haus und Wohnung, Finanzie
rungsinfos sowie Fakten zu Sonnen
energie und anderen erneuerbaren 
Energien: www.themaenergie.de.

Deutsche Energieagentur (dena)
Zur Information der Öffentlichkeit 
über Energiesparmöglichkeiten hat 
die Bundesregierung die Deutsche 
Energieagentur in Berlin eingerich
tet. 

Ein besonderer Service ist die kos
tenlose Hotline der dena unter der 
Telefonnummer 0 80 00/73 67 34 
(Mon tag – Freitag 7.00 Uhr bis 
20.00 Uhr).  

Auch finden Sie ein sehr informati
ves Internetportal zum The ma un
ter www.dena.de.

KFW–Effizienzhaus 70, 55  
und 40
Wohngebäude, die durch ein zins
günstiges Darlehen der Kreditan
stalt für Wiederaufbau (KfW) geför
dert werden. Das Programm dient 
der zinsgünstigen langfristigen Fi
nanzierung für die Errichtung, die 
Herstellung oder den Ersterwerb. 

Voraussetzung für die Förderung 
ist, dass die Werte für das geplante 
Gebäude hinsichtlich JahresPri
märenergiebedarf nur 70%, 55%, 
bzw. 40% der Referenzwerte des 
Referenzgebäudes betragen (Werte 
des Referenzgebäudes stehen in ei
ner Tabelle der Anlage 1 der Ener
gieeinsparverordnung). Hinsichtlich 
der Werte des Transmissionsverlus
tes betragen sie jeweils 15% mehr.

Der niedrige Energiebedarf ist nur 
durch die Kombination verschiede
ner baulicher Maßnahmen zu errei
chen (z.B. hochwärmedämmende 
Ziegelwände, hochgedämmtes Dach, 
gedämmte Kellerdecke, 2 oder 
3ScheibenWärmeschutzglas, Ver
meidung von Wärmebrücken, Lüf
tungsanlage, hohe Luftdichtigkeit 
des Gebäudes, thermische Solaran
lage zur Unterstützung der Warm
wasserversorgung, energieeffizien
te Heizungsanlage).

Beispielsweise erfüllt ein Standard
haus die Mindestanforderungen der 
Energieeinsparverordnung 2009 
(EnEV 2009), das „KfWEffizienz

http://www.bmvbs.de
http://www.bmvbs.de
http://www.zukunft-haus.info
http://www.bmvbs.de
http://www.bmvbs.de
http://www.dena-energieausweis.de
http://www.thema-energie.de
http://www.dena.de
http://www.fliesen-barlag.de
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haus 70“ verbraucht dagegen nur 
ca. 70% der Energie eines EnEV – 
Standardhauses und der Transmis
sionswärmeverlust beträgt maxi
mal 85% der berechneten Werte 
des Referenzgebäudes nach EnEV 
2009 (Anlage 1; Tabelle 1).

Niedrigenergiehaus
Energieeffizienter Gebäudestandard, 
der sich in den 80er Jahren entwi
ckelt hat. Niedrigenergiehäuser ha
ben in der Regel einen Heizwärme
bedarf von 25% bis 30% unterhalb 
der Anforderungen der Wärme
schutzverordnung 1995 (WSVO).

Nullenergiehaus
Gebäude, das rechnerisch in der 
Jahresbilanz keine externe Energie 
(Elektrizität, Gas, Öl etc.) bezieht. 
Die benötigte Energie für Heizung, 
Warmwasser usw. wird im/am Haus 
selbst erzeugt, meist durch Solar
anlagen. Dadurch ist das Haus in 
der Jahresbilanz autark gegenüber 
der allgemeinen Energieversorgung. 
Jede Energieform für Beheizung, 
Warmwasserbereitstellung und elekt
rische Energie bilanziert sich somit 
als ausgeglichen.

Passivhaus
Baukonzept, das zwei Grundprinzi
pien vereint: Wärmeverluste zu ver
meiden und freie Wärmegewinne 
zu optimieren. Im Inneren eines 
Passivhauses werden vorhandene 
Energiequellen (wie einfallende Son
nenenergie, Körperwärme und Ab
wärme von Elektrogeräten) zur 
passiven Erwärmung genutzt. Ty
pisch sind die Ausrichtung großer 
Fensterfronten nach Süden und ein 
kompakter Baukörper des Gebäu
des. Passivhäuser erreichen hohe 
Energieeinsparungen durch eine 
stark wärmende Gebäudehülle und 
besonders energieeffiziente Bau
teile. Die Außenhülle des Gebäudes 
muss luftdicht sein und das gesam
te Gebäude umfassen. Zusätzliche 
wesentliche Merkmale sind spezielle 
Passivhausfenster, Pas sivhaustüren 
und eine Lüftungs anlage.

PlusEnergieGebäude
Gebäude mit einem Energieüber
schuss in der Bilanz. Demnach wird 
mehr Energie gewonnen als ver
braucht. Im Allgemeinen handelt es 
sich um ein Gebäude mit energeti
schen Rahmenbedingungen ähn
lich einem Passivhaus, das in ho
hem Umfang mit Erneuerbaren 
Energien versorgt wird. 

Zusätzlich weist es Energiegewinne 
(z.B. über Photovoltaik) aus, die hö
her liegen als die gelieferten Ener
giemengen für Heizung, Warmwas
ser und Haus haltsstrom. 

Primärenergiebedarf
Der Primärenergiebedarf bildet die 
Gesamtenergieeffizienz eines Ge
bäudes ab. Er berücksichtigt neben 
der Endenergie auch die sogenann
te „Vorkette“ (Erkundung, Gewin
nung, Verteilung, Umwandlung) der 
jeweils eingesetzten Energieträger 
(z.B. Heizöl, Gas, Strom, Erneuerba
re Energien etc.). Kleine Werte sig
nalisieren einen geringen Bedarf 
und damit eine hohe Energieeffizi
enz und somit eine die Ressourcen 
und die Umwelt schonende Ener
gienutzung.

Auf den JahresPrimärenergiebe
darf (Q

P
) bezieht sich hauptsächlich 

die Energieeinsparverordnung (EnEV).

Primärenergiekennwert
Vergleichswert für die primärener
getischen Anforderungen an ein 
Gebäude gemäß der Energieein
sparverordnung (EnEV), welcher 
auch im Energieausweis für Gebäu
de angegeben wird.

Transmissionswärme
Wärmestrom, der aufgrund von Tem
peraturunterschieden durch die 
Außenbauteile eines Gebäudes 
fließt. Die dabei entstehenden Ver
luste werden Transmissionswärme
verlust genannt.

Thermografie
Thermografieaufnahmen decken 
die energetischen Schwachstellen 
eines Gebäudes auf. Mit Hilfe einer 
InfrarotKamera werden Bilder er
stellt, die aufzeigen, an welchen 
Stellen des Gebäudes die meiste 
Wärme verloren geht.

Aus der Analyse der Aufnahmen 
können nach einer Auswertung 
konkrete Maßnahmen zur Sanie
rung der Schadensquellen abgelei
tet werden. Die InfrarotKamera 
kann als ergänzendes Werkzeug bei 
einem BlowerDoorTest eingesetzt 
werden, um fehlerhafte Bauteilan
schlüsse oder Durchdringungen zu 
lokalisieren. Vor allem Wärmebrü
cken können mit thermografischen 
Bildern dargestellt werden. 

Hierbei werden bei Außenaufnah
men eines Gebäudes die wärmeren 
Stellen meist rot dargestellt. Bei In
nenaufnahmen zeigen die kälteren 
Stellen die Abkühlung durch die Au
ßenluft an und sind meist blau dar
gestellt.

U-Wert
Früher KWert, übliches Maß für die 
Wär me dämmeigenschaften von Bau
 teilen (Einheit: W/(m2K)). Mit dem 
UWert wird der Wärmestromdurch
fluss durch einen Quadratmeter ei
nes Bauteils bei einem Temperatur
unterschied von einem Kelvin zwi
schen innen und außen angegeben. 
Je kleiner der UWert, desto besser 
die Wärmedämmeigenschaften ei
nes Baumaterials und umso gerin
ger die Heizkosten.

Wärmebrücke
Schwachstelle in einer Baukonst
ruktion mit deutlich größerem Wär
meverlust im Vergleich zu den an
grenzenden Bereichen.

Wärmedurchgangskoeffizient
Siehe UWert
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TEIL VII

Internetadressen

Informationen finden Sie unter:

www.aknw.de Architektenkammer NRW; 
 hier finden Sie Architekten aus Ihrer Umgebung

www.bafa.de ¬ Energie Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

www.baufoerderer.de eine Internetseite der Verbraucherzentrale;  
 hier finden Sie Beratung und Fördermöglichkeiten

www.bauvisionen.com  BW BauRatgeber Energie & Wohnen Franz Wennemann

www.bmvbs.de Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

www.boris.nrw.de Bodenrichtwerte Ihres Grundstückes

www.dena.de Deutsche Energieagentur

www.energieagentur.nrw.de Energieagentur NRW 

www.energieland2050.de Solarpotenzialkataster des Kreises Steinfurt

www.hausimglueck.info Das energiesparende Fitnessprogramm für Alt und Neubauten  
 vom Verein Haus im Glück e. V.

www.hmuelv.hessen.de Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft  
 und Verbraucherschutz

www.kfw.de Kreditanstalt für Wiederaufbau

www.kh-st-waf.de Kreishandwerkerschaft Steinfurt – Warendorf; 
 hier finden Sie Handwerksbetriebe in Ihrer Umgebung

www.saena.de Sächsische Energieagentur

www.thema-energie.de von der Deutschen Energieagentur ein spezieller Internet 
 auftritt zum Thema Energie

www.zukunft-haus.info von der Deutschen Energieagentur ein spezieller Internet 
 auftritt zum Thema Energie, Sanierung, Modernisieren,  
 Neubau und Förderungen

www.vzbv.de ¬ Themen ¬ Energie ¬ Wohnen Verbraucherzentrale Bundesverband

http://www.aknw.de
http://www.bafa.de
http://www.baufoerderer.de
http://www.bauvisionen.com
http://www.bmvbs.de
http://www.boris.nrw.de
http://www.dena.de
http://www.energieagentur.nrw.de
http://www.energieland2050.de
http://www.hausimglueck.info
http://www.hmuelv.hessen.de
http://www.kfw.de
http://www.kh-st-waf.de
http://www.saena.de
http://www.thema-energie.de
http://www.zukunft-haus.info
http://www.vzbv.de
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Notizen

Der anCos Verlag und die Stadt Lengerich 
beDANKEn sich bei allen Inserenten 
für die Unterstützung bei der 
Realisierung dieser Broschüre.



http://www.lewedag.de


http://www.vb-tl.de/privatkunden/Finanzieren/Finanzierung.html 
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